
Entwicklung und 
Begriff des Staates Nomaden sesshaft

erste Sachherrschaft

Verteidigung gegen aussen, Organisation im Innern (z.B. Bewässerungskultur
in den Stromtäler des Nils, Euphrat und Tigris, Indus...).

Für diese Arbeit: freie Arbeitskräfte nötig.

Durch Spezialisierung (Ackerbau gegenüber Nomadenwirtschaft 
Effizienzsteigerung): freigestellt für neue Arbeiten. 

Erhöhung der Abhängigkeit des Einzelnen vom Stammesverband

Vorform von Staat (Ende der letzten Eiszeit, ca. 10'000 v. Chr.)

Entstehen von Staaten

geographische Zerrissenheit Griechenlands Stadtstaaten

(die mächtigsten: Athen und Sparta)

Hochform der Griechischen Demokratie unter Perikles (ca. 500 v. Chr.)

Volksversammlung = „ekklesìa“ (vgl. église heute im fr.): 
- ca. 40x pro Jahr
- zugelassen: alle freien (in Athen: athenischen) Männer über 18 Jahren
- Unmittelbarkeitsprinzip
- Scherbengericht (Ostrakismos)
- geschäftsführender Ausschluss: Rat der 500 (bestehend aus 10 Phylen. Jeder 
Phyle stand während 1/10 Jahr die Führung der Regierungsgeschäfte zu). 

Entstehung der ersten Polis

Monarchisches Element zwei gleichrangige Konsul für I- u. A-Politik und Militär

Aristokratisches Element Senat 
- senatus consulta, Magistratenberatung
- patrum auctoritas, Beschlüsse der VV bedurften der Zustimmung der Senatoren

Demokratisches Element Volksversammlung, wobei Zensus-Wahlrecht.
Aufgaben: Wahl der obersten Magistraten, Gesetze erlassen, Gericht.

keine „reine“ Demokratie nach griechischem Vorbild, sondern eine constitutio mixta

Weiterer Unterschied zur Polis: 

Familienstruktur (Anfang der Unterscheidung öff / priv Recht.

Die römische Republik

Korporationsstaat, keine einheitliche Staatsgewalt mit Gewaltenmonopol
(ähnlich faschistisches Italien).

Fürst

Feudaladel

Klerus

gegenüber Ständen schwache Stellung 

Lehensrecht als bestimmendes Ordnungsprinzip

Investiturstreit (Machtstreit zwischen Kirche 
und Königen). 

Zünfte

Staat im Mittelalter

Griechische Polis Moderner Staat westlicher Prägung

Umfasst gesamtes 
Menschenleben (Religion, 
Moral, Familie)

Staataufgaben sind begrenzt, Individuum 
hat private Sphäre; Religion und Moral 
gehören zur privaten Sphäre.

Freiheit des Einzelnen 
besteht in der Mitwirkung am 
Staat (politische Rechte)

Politische Rechte und Freiheitsrechte

Keine Menschenrechte, sondern 
nur Bürgerrechte

Anerkennung von Menschenrechten, 
die von der Staatsangehörigkeit 
unabhängig sind. 

Demokratie nur als unmittelbare 
Demokratie 

Auch repräsentative Demokratie

Stadtstaat Flächenstaat

Staat als Personalverband 
(Personalitätsprinzip)

Staat als Territorialverband 
(Territorialitätsprinzip) 

Polis und moderner Staat im Vergleich



Mittelalterliches Staatsverständnis Moderner Staat westlicher Prägung

Keine Unterscheidung zwischen 
Privatrecht und öffentlichem Recht; 
Lehensordnung als 
strukturierendes Prinzip. 

Öffentliches Recht und Privatrecht sind 
getrennt Ordnungen. 

Ableitung aller Staatsgewalt 
von Gott. 

Säkularisierter Staat 

Nationalstaat 

Keine einheitliche Staatsgewalt Gewaltmonopol des Staates

Mittelalterlicher und moderner Staat im Vergleich 

… in Nordamerika

… in Frankreich

- Verfassungsidee
- Gewaltenteilung (checks and balances)
- repräsentative Demokratie
- Menschenrechte
- Bundesstaat

- Idee des Nationalstaates (Nation als ethnische und sprachliche Zusammengehörigkeit)

- Idee der Volkssouveränität
- Freiheit und Gleichheit

Errungenschaften der Revolution …

Hobbes, Bodin

Locke

Montesquieu

Fürstensouveränität ( dominante Staatsmacht)

Staat als Freiheitsgarant ( liberales Staatsbild)

Gewaltentrennung und –hemmung. 

Rousseau Volkssouveränität

Entwicklung zum modernen Staat

Staat als Friedensgarant

Staat als Freiheitsgarant (liberaler Staat)

Staat als Gerechtigkeitsgarant (Wohlfahrtsstaat)

[Thomas Hobbes]

[John Locke]

[Ferdinand Lassalle]

Polizeistaat / totalitärer StaatGefahr:

Gefahr: Nachtwächterstaat

Gefahr: Sozialismus / Kommunismus

Ausgangslage: Korporatistischer Staat

Entwicklung des Staatsverständnisses in Europa

Der Staat ist eine dauernde Verbindung von Menschen auf einem bestimmten 
Territorium; 

er schützt die  Freiheit der Einzelnen, 

wahrt im Rahmen der Völkerrechtsordnung seine Unabhängigkeit, 

verfolgt dem Gemeinwohl dienende Interessen 

und setzt diese Ziele nötigenfalls mit Gewalt durch. 

Staatsbegriff

Georg Jellinek

Staat als Rechtsordnung Hans Kelsen

Peter Pernthaler

Dreielementelehre

Haller / Kölz

Staat als Werkzeug zur Steuerung der Gesellschaft, Souveränität zentral

"Der Staat ist eine Rechtsordnung. Aber nicht 
jede Rechtsordnung wird schon als Staat 
bezeichnet; dies erst dann, wenn … sie einen 
gewissen Grad von Zentralisation erreicht hat, 
und wenn sie auch durchgesetzt wird. 

(Erweiterte) 3-Elemente-Theorie: + Staatszweck als Legitimation staatlicher Herrschaft

„Staat“ Machiavelli

Machiavelli verwendete als erster den 
Begriff "Staat" als einen verschiedene 
Staatsformen umfassenden Oberbegriff

klassische Definition
Ausformuliert:
Der Staat ist die mit urspr. Herrschermacht ausgerüstete 
Verbandseinheit eines sesshaften Volkes. 

+

Begriff des Staates



im nat. / soziologischen Sinn Volk als ethnische oder soziologische Einheit (Grundlage: Sprache, Kultur, Religion, 
Rasse …, Hauptsache: subjektives Zusammengehörigkeitsgefühl vorhanden). 

im Sinne der Staatsangehörigen (jur)

im Sinne der Aktivbürger Vgl. BV 136. (Teil der Staatsangehörigen)

Erwerb

von Gesetzes wegen auf Antrag (Einbürgerung, sog. Naturalisation)

ius sanguinis ius soli
Einwanderungs-
länder (USA…)

Auswanderungs-
länder (CH, A, I)

i.d.R. eine Mischung

Gesamtheit der Bewohner
eines Landes

Wer dauernd auf dem Staatsgebiet wohnt 
(Anwendungsbeispiel: Bei der Verteilung der Nationalratssitze auf die Kantone 
wird die ausländische Wohnbevölkerung mitgezählt, Art. 149 Abs. 3 BV.)

Staatsvolk

Gebietshoheit

imperium

Privateigentum

dominium 

öffentlich-rechtliche Herrschaft in einem bestimmten 
Territorium, d.h. Zuständigkeit zum Erlass beliebiger 
Hoheitsakte (Rechtsetzung, Vollziehung, Rechtsprechung)

privatrechtliche Verfügungsgewalt
über eine bestimmte Sache (z.B. 
Liegenschaft)

Missionsgelände Strittig, ob das Missionsgelände als „exterritoriales Gebiet“ zu bezeichnen ist:

- Haller / Kölz: Nein, „nicht exterritorial“, aber Missionschef bestimmt Zutritt. 

- Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Jg. 40 (1980), 
217ff. a.M.: “Exterritoriales Gebiet“: Gebiet bleibt Teil des imperiums des 
Gastlandes, das Recht des Residenzlandes ist aber nicht durchsetzbar.

Luftraum Der Luftraum untersteht dem Staatsgebiet, soweit durch Zivil- und Militärluftfahrt 
nutzbar, Satelliten und Raumfähren ausgenommen. In der Praxis wurde dieser 
Grundsatz durch inter- und multinationale Verträge stark eingeschränkt. 

Meeresgebiet Bis 12 Seemeilen besteht eine absolute Gebietshoheit, bis 200 Seemeilen z.T. eine 
beschränkte. 

Staatsgebiet

Bundesunmittelbares Gebiet

In Art. 1 BV werden die schweizerischen Kantone aufgezählt (analog Präambel in D)

Grundsatz: Somit bildet im Bundesstaat i.d.R. die Summe der Staatsgebiete der Gliedstaaten 
das Staatsgebiet des Bundes doppelte Gebietshoheit. Die Schweiz kennt kein 
bundesunmittelbares Gebiet. 

Beispiele bundesunmittelbarer Gebiete: 

• Hauptstadt
– In den USA ist der District of Columbia Bundesterritorium und als solches direkt dem 

Kongress unterstellt.
– Ebenso in Australien (Canberra liegt auf Australian Capital Territory) 
– Ebenso: New Delhi (Indien), Buenos Aires (Arg), Mexiko City, Caracas (Venezuela), 

Brasilia. 

• Nationalparks (USA) 

• Unterbesiedelte Gebiete, 
– die noch keinen eigenen Gliedstaat bilden können, oder 
– die besonders schutzwürdig sind (vgl. Indianerreservationen in den USA, Kanada und 

Brasilien, in denen gewählte Stammesräte Selbstverwaltungsrechte ausüben).

Gewaltmonopol.

Souveränität

Legitimität

Durchsetzungsmacht als (äussere) Rechtfertigung

als (innere) Rechtfertigung

= Dies setzt voraus: 

Martin Kriele: „Die Souveränität des Staates hängt von seiner Legitimität ab, und die Legitimität begründet seine Souveränität“

Staatsgewalt

Zwingendes Völkerrecht, die Unterzeichnung der EMRK oder multi- oder bilaterale 
Verträge schränken die Souveränität eines Staates ein (dies gilt auch für die CH, z.B. 
Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta). Im Falle von Bundesstaaten ist der Integrationsprozess so weit 
fortgeschritten, dass nicht mehr von Souveränität der Gliedstaaten gesprochen werden 
kann. 

„Failed States“ Obwohl „Failed States“ wie Somalia eigentlich nicht mehr souverän sind, werden sie weiterhin 
international anerkannt: Das Interesse an der Kontinuität überwiegt in solchen Fällen gegenüber einem 
Festhalten am tradierten Staatesbegriff mit seinen drei Elementen.

Bodin: Unbeschränktes, unteilbares Gewaltenmonopol des Staates, wobei er dies 
nicht absolut gelten liess: Es besteht zwar Unabhängigkeit gegenüber jeder 
weltlichen Macht, nicht aber gegenüber den Gesetzen Gottes oder Naturrecht.

Heute: Relativierung der Souveränität durch Internationalisierung: Es gibt keine 
absolute, sondern nur eine „relative“ Souveränität (nach Innen wie nach Aussen). 

Träger Souverän ist primär der Staat als Völkerrechtssubjekt. 
Innerhalb dieses Staates wird die Souveränität vom Herrschaftsträger getragen:

Monarch Fürstensouveränität

Parlament Parlamentssouveränität (GB)

Volk Volkssouveränität

Fürstensouveränität Volkssouveränität (Althusius, Grotius, Pufendorf, Rousseau)(Bodin)

Souveränität

Legitimität im soziologischen Sinn soziologischen Sinn [Max Weber]

Legitimität als üüber dember dem positiven Recht stehender Massstab

Übereinstimmung eines Verhaltens mit ethischen, übergesetzlichen WertvorstellungenLegitimität
Legalität Übereinstimmung eines Verhaltens mit dem geltenden positiven Recht (Gesetzmässigkeit)

"Fünf Minuten Rechtsphilosophie“ Gustav Radbruch
Legitimation durch Verfahren (Problem: Verwischung der beiden Begriffe) Luhmann
Diskurs der Gerechtigkeit Jürgen Habermas, 

Jörg Paul Müller

drei Idealtypen legitimier Herrschaft:

- legale Herrschaft (rationale Herrschaft): Akzeptanz durch Paktierung von 
allseitig verbindlichen Regeln in einem anerkannten Verfahren bei gegebener 
Zuständigkeit.

- traditionale Herrschaft: Akzeptanz durch Tradition (z.B. Marokko)

- charismatische Herrschaft: Akzeptanz durch Heldentum (z.B. Napoleon)

Im Konfliktfall: positivistische vs naturrechtliche Betrachtungsweise

Legitimität 



Macht „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben 
durchzusetzen...“

Herrschaft Viel effizienter als blosse Macht ist die Herrschaft, bei der sich 
zumindest ein minimales Gehorchen wollen beim Unterworfenen 
finden lässt. 

Definition von Max Weber: 

Herrschaft und Macht

S G
Liberaler Staat

Totalitärer Staat

Moderne pluralistische Demokratie

S G

S G

Vertreter: Adam Smith / Jean-Claude Gournay

Kritiker: Ferdinand Lassalle („Nachtwächterstaat“)

Würdigung: + staatliche Macht zugunsten der persönlichen Freiheit stark eingeschränkt.

- Entartungsgefahr à la Manchester-Liberalismus. 

Der Staat greift in das gesellschaftliche Kräftespiel ein: 
Staat sichert minimale soziale Sicherheit und 
Gerechtigkeit (mit Sozialversicherungen, 
bildungspolitische Massnahmen, Kartellgesetzgebung …). 

Vollständige Überwachung des Individuums

China, KubaBsp.:

Heutiger Liberalismus Der heutige Liberalismus betont das Subsidiaritätsprinzip des Staates. 

Andererseits sind private Organisationen auch in massgebender Weise an der politischen 
Willensbildung beteiligt. 

Gesellschaft = nichtstaatliche Organisationsformen menschlichen Zusammenlebens. 
Sie setzt sich aus Individuen und unzähligen Gruppierungen zusammen. 

Liberaler vs totalitärer Staat

Staatstheoretiker und 
ihre Lehren

Klassische Antike

Späte Stoa (tugendorientiert)

Sokrates Platon Aristoteles

Cicero

Renaissance 
(eigentlich der antiken Staatsideen)

Calvin

Machiavelli

Bodin

Aufklärung

Hobbes

John Locke

Adam Smith

Montesquieu
„Two treaties of government“
„De l‘esprit des lois“ (Gewaltenteilung)

J.J. Rousseau „Contrat social“ (Volkssouveränität)

„Inquiry into the nature and causes of the 
wealth of nations“. (Wirtschaftsliberalismus, 
laissez faire). 

Reformation

Absolutismus

Bedeutende abendländische Staatsdenker

Sokrates Alle Probleme können mit der ratioratio gelöst werden. 
S. verfasste selbst keine Schriften. Vielmehr führte er auf dem Forum in Athen 
zahlreiche DialogeDialoge, welche von seinen Schülern (v.a. Platon) aufgeschrieben 
wurden. Schliesslich wurde Sokrates zum Tode verurteilt wegen angeblicher 
Jugendverführung und Gotteslästerung. 

Platon SchSchüüler des Sokratesler des Sokrates. P. schrieb seine Werke in sokratischer Dialogform. 
Platon begründete eine umfassende IdeeIdeenlehre (typisches Hauptbsp.: Höhlengleichnis). 
Sein politisches Hauptwerk war „πολιτειαπολιτεια“. P. gründete eine Schule, deren berühmtester 
Schüler Aristoteles war. Seine philosophischen und politischen Gegner waren die 
Sophisten. 

Aristoteles Schüler und späterer Lehrer von Platons Schule makedonischer Herkunft. 
Auf Platons Tod folgten seine Wanderjahre (während denen er u.a. Alexander den 
Grossen unterrichtete), weil er aufgrund einer gegenüber Makedoniern feindseligen 
Haltung nicht Platons Nachfolger werden konnte. In der Folge kehrte er nach Athen 
zurückkehrte und gründet seine eigene Schule Λυκειον (Schüler: Peripatetiker, da 
περιπατος = Wandelgang). Zu vielen Themenbereichen war A. sehr in zahlreichen 
Themenbereichen aktiv. Kurz vor seinem Tod wurde er der Gotteslästerung angeklagt. 
Um den Athenern nicht ein zweites Mal Gelegenheit zu geben, sich gegen die 
Philosophie zu versündigen, zog er nach Euböa zurück, wo er im darauf folgenden Jahr 
starb. A. stellte jede Erkenntnis auf das „SeiendeSeiende“ ab. 

Platon Sophisten

Athenische Oberschicht Privatlehrer, Anwälte (berieten u.a. auch Perikles)

Idee conventio
Überpositivismus (Gesetze sind 
Gesetze, wenn sie gerecht sind). 

Rechtspositivismus (Gesetze sind Gesetze, 
wenn sie richtig beschlossen wurden). 

Klassische Antike

• Der erste demokratische Staat von Bedeutung war 
Athen unter der Verfassung des Kleisthenes aus dem 
Jahre 508 v. Chr. (=sog. attische Demokratie). 

Kleisthenes 570 – 507 v. Chr.



Platon nahm in πολιτεια (mit Vorbehalten) die klassische Dreiteilung vor. 

In νομοι reduzierte er sie konsequent in eine Zweiteilung: 

Monokratie Demokratie

Prinzip der einheitlichen Ordnung Prinzip der Freiheit

Mischung im rechten Masse!

Staatsform

Zweiteilung der Staatsformen

Beste Staatsform ist die Monokratie eines Philosophenkönigs. Der Staat ist dann ideal, wenn er seelengerecht ist. 

Vorform der Idee „Kreislauf der Staatsformen“. 

Aristokratie Timokratie (ehrgeizig) Oligarchie Demokratie Tyrannis (Aufzählung nicht in HK)

Platon 428 – 347 v. Chr.

• Die drei guten und entarteten Staatsformen

• Kreislauf der Staatsformen

• Problem: Übertreibung der Prinzipien als Ursache der Entartung der 
Staatsformen

• Lösungsvorschlag: Mässigung / Mitte. Keine Staatsform kann generell als die 
beste bezeichnet werden. Wichtig ist die Mässigung (keine Übertreibung des 
Prinzips).

• Vater der historischen Gewaltenteilungslehre 
– Gesamtheit der Bürger = höchstes Staatsorgan
– Verwaltungsämter und Gerichtsposten werden durch Wahl oder Los zugeteilt. 

• Historischer Vater der Rechtsgleichheit
– Vater der vom BGer verwendeten Gleichheits-Formel: „Gleiches soll nach 

Massgabe seiner Gleichheit gleich, Ungleiches nach Massgabe seiner 
Ungleichheit ungleich behandelt werden.“

Monarchie Tyrannis Oligarchie Politie Demokratie (=Ochlokratie)Aristokratie Monarchie …

Aristoteles 384 – 322 v. Chr.

Vater von checks an balances

(geringe) Weiterentwicklung der Idee „Kreislauf der Staatsformen“

Basilie Tyrannis Politie Demokratie (=Ochlokratie)Aristokratie MonarchieOligarchieUrmonarchie

Lösungsvorschlag: constitutio mixta (verwies ausdrücklich auf Rom)

Polybios 201 – 120 v. Chr.

Kreislauf der Staatsformen. 

Lösungsvorschlag: constitutio mixta 

Cicero 106 – 43 v. Chr.

• Machiavelli verwendete als erster den Begriff "Staat" als einen 
verschiedene Staatsformen umfassenden Oberbegriff (im gr. und lat. 
gab es kein derartiges Wort). 

Er unterscheidet die Staatsformen allein nach dem Kriterium, wie das 
Staatsoberhaupt an die Macht kommt. 

Monarchie 

Staatsoberhaupt durch Erbfolge

Republik

Staatsoberhaupt durch Wahl

1469 – 1527

Verbindung der drei klassischen Staatsformen (Politie, Aristokratie, Monarchie) 
ist notwendig. 

Monarchie – Republik

• Il Principe: Wie kann Politik erfolgreich ausgeübt werden? 
– Zitat: „Der Zweck heiligt die Mittel.“
– Die Erhaltung des Staates ist so zentral, dass Machiavelli den Fürsten vom 

Zwang, nach ethischen Normen zu handeln, befreien will. 

Staatsformen (nach Staatsoberhaupt)

Machiavelli, Niccolo

• Befürwortete ein Widerstandsrecht

• Volkssouveränität. 

• Prädestinationslehre:

1509 – 1564Calvin, Jean

• Ewiges Leben oder Verdammnis ist dem Menschen vorbestimmt. 

• Daraus schlossen seine Anhänger, dass sich die Auserwähltheit schon im 
diesseitigen Leben zu erkennen gäbe: Der wirtschaftliche Erfolg bringt so 
die göttliche Gnade und Erwähltheit zum Ausdruck. 

• Folge: Kampfansage des aufkommenden Bürgertums an den 
Feudalismus: Forderung nach Gleichberechtigung. Beseitigung der 
Privilegien des Adels / Klerus.

• Damit wurde der Kalvinismus zu einer wichtigen Antriebskraft bei der 
Ausbildung des modernen Kapitalismus (vgl. Max Weber).



• Wegbereiter des Absolutismus (sein Ideal war eine 
absolute Monarchie) …

• … mit den Kernbegriffen der Souveränität und der 
Staatsräson. 

– Souveränität
• In „les six livres de la république“ übertrug er den bisher nur aus der 

Theologie bekannten Begriff „Souveränität“ ins Staatsrecht. 
• Darunter verstand Bodin die unbeschränkte und unteilbare Gewalt.

– Bodin verstand den Begriff nicht absolut. Immerhin betrachtete er die 
Souveränität des Fürsten als durch Gottes- und Naturrecht 
(Religionsfreiheit, Sicherheit aller Bürger) begrenzt. 

Bodin

1529 – 1596 

Souveränität Staatsräson

Abs!

Bodin, Jean

☺
• Als Richter

– Als Richter führte er die erste konkrete NK durch: Er wandte 
Parlamentserlasse, die im Widerspruch zum Common Law 
standen, nicht an. 

• Die eigentliche Geburtsstunde der Verfassungsgerichtsbarkeit erfolgte 
jedoch durch den von Chief Justice Marshall verfassten Entscheid Marbury 
vs Madison, 1803. 

• Als Politiker
– Als Politiker formulierte er die "Petition of Rights", mit welcher er 

den König von England aufforderte, sich prinzipiell dem Recht zu 
beugen ("Rule of Law").

1552 – 1633Coke, Edward

• Stützt sich auf Calvins Lehre 
Volkssouveränität = unverzichtbares Recht des Volkes
Widerstandsrecht

• und ist ideeller Vorgänger von Rousseau 
Zusammenschluss aller Menschen zum Gesellschaftsvertrag. Der Mensch 
allein kann kein menschenwürdiges Dasein führen.

• Zudem: Herrschaftsvertrag
Das Volk schliesst mit geeigneten Personen (Regierungsvertreter)
einen Herrschaftsvertrag, den das Volk jederzeit wieder auflösen kann 
(recall). 

1563 – 1638 Althusius, Johannes

• Hobbes hatte (wie übrigens auch Machiavelli) eine pessimistische Auffassung von der Natur des 
Menschen. 

• Hobbes lehnte ab 
– die Demokratie, weil dort Entscheide nicht rational, sondern impulsiv gefasst würden. 

Stattdessen sah er in einer unbeschränkten Monarchie die ideale Staatsform.
– die Gewaltenteilung (wie von Montesquieu gefordert)
– die Eigentumsgarantie (wie von Locke gefordert)
– die Freiheit als ungeregelten Naturzustand. 

• Zitate von Thomas Hobbes:
– Homo homini lupus.
– Auctoritas, non veritas facit legem. 
– The king can do no wrong. 

• Aufklärerisches Momentum seiner Theorie: Monarchie wird nicht mehr mit Gottesgnadentum, 
sondern mit einem Gesellschaftsvertrag begründet. In diesem Vertrag übertragen alle 
Menschen ihr Selbstbestimmungs- und Selbstverteidigungsrecht dem Souverän, der sie im 
Gegenzug voreinander schützt. 

1588 – 1679

AusgeprAusgepräägter Etatist. gter Etatist. 
Mit Leviathan (Ideal eines mMit Leviathan (Ideal eines määchtigen Staates) wurde Hobbes chtigen Staates) wurde Hobbes 
zum Vater des Absolutismus.zum Vater des Absolutismus.
StaatStaat == FriedensgarantFriedensgarant

Hobbes, Thomas

• Cromwell unternahm den (bis heute gescheiterten) Versuch, 
Grossbritannien eine Verfassung zu geben ("Instrument of 
Government"). 

1599 – 1658Cromwell, Oliver 1632 – 1704

Staat = Verfassungsstaat = Freiheitsgarant

- Begründer (mit Montesquieu) der konstitutionellen Monarchie i.e.S

- Locke lieferte das theoretische Fundament der Glorious Revolution und legte somit 
den Grundstein für die von Montesquieu vervollständigte Gewaltenteilungslehre:

Gesetzgebung, Vollzug, auswärtige Gewalt (= federative 
power). (Die Judikative ist ein Organ der Exekutive!)

- Sobald der Staat die Freiheit (die er ja schützen soll) unterdrückt, 
besteht ein Widerstandsrecht.

Beeinflusste insbesondere das System GB

- Locke prägte die Theorie des liberalen (Verfassungs)staates. Um die von 
Hobbes beschriebene Kriegsgefahr (= Verlust der persönlichen Freiheit und 
Eigentum) abzuwenden, müssen sich die Menschen zusammenschliessen, wobei 
das Volk in der Wahl der Herrschaftsform (Demokratie, Aristokratie, Monarchie) 
frei ist. 

Locke, John



1689 – 1755

««Il faut que le peuple fasse par ses reprIl faut que le peuple fasse par ses repréésentants tout ce qu'il ne peut pas faire luisentants tout ce qu'il ne peut pas faire lui--même. Mais le même. Mais le 
peuple est admirable pour choisir ceux peuple est admirable pour choisir ceux àà qui il doit confier quelque partie de son autoritqui il doit confier quelque partie de son autoritéé..»»

««Il faut que le pouvoir arrête le pouvoirIl faut que le pouvoir arrête le pouvoir..»»

Des principes des trois gouvernements. Des principes des trois gouvernements. 

> Den einzelnen Regierungsformen werden Prinzipien zugeordnet, die die Grundsätze darstellen, an 
denen die Machtausübung ausgerichtet werden soll: Demokratie (la vertu), Aristokratie (la 
modération), Monarchie (l‘honneur). Die Entartung ist jeweils die Despotie (la crainte).

> Montesquieu prägte das Gewaltenhemmungsmodell. 

> Daneben verfeinerte er Lockes Gewaltenteilungsmodell und bildete die Judikative als 
selbständige dritte Gewalt aus. 

> Teilung hat sowohl organisatorisch wie auch personell zu erfolgen.

> Montesquieu befürwortete das Repräsentativsystem, um den Volkswillen im Parlament zu 
veredeln. Trotzdem wollte er den König beibehalten (i.S.e. konstitutionellen Monarchie). 

• Montesquieu beeinflusste die Verfassung Amerikas 
– USA haben starke Gerichte mit einer gut ausgebauten Verfassungsgerichtsbarkeit. 
– Aus den Gewaltenteilungslehren Lockes und Montesquieues sowie dem politischen System in den 

Gliedstaaten war ferner das präsidiale Regierungssystem entwickelt worden. 
• « De l‘esprit des lois » war Montesquieu’s berühmtestes Werk.

Montesquieu

[Ggs. zu Rousseau, der die Volkssouveränität als unteilbar und absult betrachtete]

• Anhänger eines liberalen, wirtschaftsfreundlichen Staates. 

• Wirtschaft soll staatsfrei und auf privatem Wettbewerb gründen. 

1712 – 1759Gournay, Jean-Claude de

1723 – 1790

Vater der klassischen Nationalökonomie

„An inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations“

The „invisible hand“ lenkt den Markt automatisch zum Nutzen aller. 

Allerdings anerkannte er die Notwendigkeit staatlicher 
Schutzmassnahmen und lehnte eine Manchesterliberalismus ab. 

Smith, Adam Kant

"Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen 
zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die 
Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der 
Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines 
andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen! Ist also der Wahlspruch der Aufklärung."

1724 – 1804

• Condorcet zeigte die Notwendigkeit einer auftragsfreien Repräsentation auf (vgl. 
Sieyès und Burke)

• Anhänger Rousseaus, wichtiger Weiterentwickler direktdemokratischer Elemente. 
Condorcet glaubte diese Ideen auch in grossen Flächenstaaten verwirklichen zu 
können. 

• Er unterschied zwischen „pouvoirs délégués“ (Exekutiv- und Justizfunktion) und 
„pouvoirs retenus“ (Verfassungsgebung, Gesetzgebung). Er wollte dem Volk 
direktdemokratische (legale) Einflussmittel (Initiative, Referendum) geben, um 
Revolution und Gewaltanwendung zu vermeiden.

• Wie Rousseau ging er davon aus, dass der Mensch von Natur aus gut sei. Da er die 
Bildungsunterschiede für die Hauptursache von Tyrannei anschaute, strebte er ein 
umfassendes Bildungsprogramm an. 

• Anhänger einer liberalen Wirtschaftspolitik (beeinflusst von Adam Smith).

• Für Gleichberechtigung aller Menschen (Emanzipation der Frau, Frauenstimmrecht, 
Abschaffung der Sklaverei…)

• Begnadeter Wahrscheinlichkeitsrechner. 

1743 – 1793

„Ich werde mich niemals dazu erniedrigen, meine Grundsätze und mein Verhalten zu rechtfertigen.“

Condorcet, Antoine Marquis de

• Amerikanischer Präsident. 

• Die Erde gehört den Lebenden. 
– Daher darf eine Verfassung nicht über eine Generation hinaus 

dauern und muss automatisch immer wieder zur Abstimmung 
kommen.

1743 – 1826Jefferson, Thomas



• Die Notwendigkeit einer auftragsfreien Repräsentation wurde in der liberalen 
Staatsphilosophie v.a. durch Burke, Sieyès und Condorcet vertreten und ist in 
Art. 161 Abs. 1 BV verankert. 

• Sieyès verwarf jedes Standesprivileg. Auf seinen Antrag hin erklärten sich die 
Vertreter des dritten Standes zur Nationalversammlung. Sieyès schlug der 
französsichen Nationalversammlung die Bildung einer "jurie 
constitutionnaire" vor, um Verfassungsverletzungen durch Staatsorgane 
ahnden zu können. 

• Einteilung der verfassungsgebenden Gewalt in 
– p.c. originaire (Staatsgründung, Revolution);
– p.c. institué (abgeleitete Verfassungsgebung, z.B. Verfassungsinitiative);
– pouvoirs constitués (durch die Verfassung eingesetzte Organe).

Pouvoir constituant

p.c. originaire puvoirs constitués p.c. institué

Legislative Exekutive Judikative

1748 – 1836Sieyès, Emmanuel

• Befürworter des Proporzsystems

• Vertreter des Dritten Standes, 

• Trat für die konstitutionelle Monarchie ein, 

• Mitwirkung bei der Redaktion der „Déclaration des Droits de l’Homme 
et du Citoyen“. 

1749 – 1791Mirabeau, Gabriel Honoré

• Richter, der die Verfassungsgerichtsbarkeit 
einführte im Leading- Case:

– Marbury vs Madison, 1803:

1755 – 1835Marshall, John

• Anhänger eines schwachen Staates, der einzig und 
allein für Ordnung und Sicherheit zuständig ist. 

– Den von Lassalle entwickelten Schimpfbegriff des 
„Nachtwächterstaates“ gab es damals noch nicht. 

• Benjamin Constant vermehrte die drei klassischen 
Gewalten um einen "pouvoir municipal" (vertikale 
Gewaltenteilung) und einen "pouvoir neutre" (auch 
"pouvoir royal" oder "pouvoir intermédiaire"). 

1767 – 1830Constant, Benjamin

• Vater des europäischen Föderalismus

– Im Rahmen seiner Studien zum amerikanischen Gefängniswesen 
machte er Bekanntschaft mit dem amerikanischem Föderalismus 
und „importierte“ diesen nach Europa. 

1805 – 1859Tocqueville, Alexis de

• Erstmalige Ausführungen zur Bundestreue: Im Bundesstaat ist 
gegenseitige Rücksichtnahme nötig. (ähnlich Walter Burckhardt) 

– Bundesstaaten sind schwieriger zu regieren als Einheitsstaaten, muss man bei 
ersteren doch stets Rücksicht nehmen auf die Selbständigkeit der Länder. 

– Daher muss man sich oft mit Kompromissen behelfen, wo man lieber die 
Konsequenz eines Gedankens mit schneidiger Energie durchführen möchte.

1808 – 1881Bluntschli, Johann Caspar



• Vater des modernen proportionalen Wahlrechts. 

• Considerant kritisierte 1864 das Majorzsystem in einem Brief an den 
Grossen Rat des Kantons Genf. 

– Darin unterschied er zwischen 

• vote représentatif (Wahlen: vertretende Stimme), und 

• vote délibératif (Abstimmung: entscheidende Stimme, wo sich die 
Minderheit der Mehrheit fügen muss); 

und fragte, mit welchem Recht die Mehrheit in einer Wahlversammlung 
die Minderheit daran hindern dürfe, sich im Parlament zu 
repräsentieren? In der Folge wurde das Proporzsystem 1892 erstmals 
in Genf eingeführt.

1808 – 1893Considerant, Victor

• Definierte Demokratie als "government of the people, by 
the people, for the people".

1809 – 1865Lincoln, Abraham

• beschimpfte den schwachen Staat als 
"Nachwächterstaat" und prägte den Sozialstaat.

1825 – 1864

StaatStaat == Garant fGarant füür soziale Gerechtigkeitr soziale Gerechtigkeit==VerfassungsstaatVerfassungsstaat

Lassalle, Ferdinand

Formulierte die Dreielemente – Theorie:

1851 – 1911

Jellinek prägte die Bezeichnung "status negativus" für die 
Freiheitsrechte als Abwehrrechte. (Die Auffassung, darin 
erschöpfe sich ihre Funktion, gilt als heute überholt). 

Politische Rechte bezeichnet er als status activus, soziale 
Grundrechte als status positivus. 

Jellinek, Georg

• Max Weber interessierte: Weshalb wird staatliche Herrschaft faktisch 
akzeptiert? 

• Er unterschied drei Idealtypen einer legitimen Herrschaft:
– legale Herrschaft (rationale Herrschaft): Vernünftigkeit der Anordnung
– traditionale Herrschaft: Lange Dauer des Bestehens
– charismatische Herrschaft: Übernatürliche, überragende Herrschergabe. 

1864 – 1920Weber, Max

• "Fünf Minuten Rechtsphilosophie“

• Es kann Gesetze mit einem solchen Mass von Ungerechtigkeit und 
Gemeinschädlichkeit geben, dass ihnen Geltung, ja der 
Rechtscharakter abgesprochen werden muss. 

1878 – 1949Radbruch, Gustav



Rechtsschöpfung Rechtsanwendung

Verfassungsgebung Vollstreckung

übrige staatl. Willensbetätigungen werden je 
nach Perspektive der Rechtsschöpfung oder 
Rechtsanwendung zugeordnet:

von oben:

Rechtschöpfungvon unten:

Rechtsanwendung

Rechtspositivist (versuchte mit seiner „Reinen Rechslehre“
alle unjuristischen Methoden aus der Rechtswissenschaft zu entfernen). 

Definition eines Staates
"Der Staat ist eine Rechtsordnung. Aber nicht jede Rechtsordnung
wird schon als Staat bezeichnet; dies erst dann, wenn … sie einen 
gewissen Grad von Zentralisation erreicht hat. 

Relativismus der Weltanschauung ist Voraussetzung jeder Demokratie
(v.a. Anerkennung der Opposition als demokratiewichtiges Prinzip), ähnlich Jörg Paul Müller: Bewusstsein, aufeinander angewiesen zu sein. 

Besonderes Gewaltenteilungsmodell

Es besteht also nur ein quantitativer 
Unterschied zwischen der Tätigkeit des 
Gesetzgebers und richterlichen 
Rechtsfindung.

1881 – 1973Kelsen, Hans

Rechts- Staat

GTM Rel. der WA 
= Dem.-vor.

• Kritisierte die Behauptung, Demokratie setze einen Relativismus der 
Weltanschauung voraus („Dies ist nur halb richtig.“)

• Richtig ist, dass eine Demokratie nur bestehen kann, wenn die 
Differenzen auf dem Fundament gemeinsamer Überzeugungen oder 
eines gemeinsamen Staatswillens ausgetragen werden können. 

• Der Relativismus kann nicht ihre Weltanschauung sein, weil er gerade 
vor dem Wesentlichen - was die eigentliche Weltanschauung und nicht 
bloss die Oberflächenmeinung ausmacht - Halt machen muss. 

• Es ist auch nie eine Demokratie aus relativistischer Weltanschauung 
geschaffen worden. 

1890 – 1948Schindler sen., Dietrich

• eigenes Gewaltenteilungsmodell, ausgehend von der politischen und administrativen 
Realität: 

– Grundentscheidung (policy determination) durch Parlament und Regierung, 
– Ausführung der Grundentscheidung (policy execution) durch Verwaltung und 

Gerichte; 
– politische Kontrolle (policy control)

Autokratie Konstitutionalismus

Selbstherrschaft, an keine (oft nicht 
einmal naturrechtliche) Gesetze 
gebunden, autoritäre und totalitäre 
Regimes.

Geteilte Ausübung und Kontrolle der politischen Macht

Es gibt fünf verschiedene konstitutionelle Regierungstypen: 
unmittelbare Demokratie 
Versammlungsregierung (Parlament 
überlegener Machtträger)
Parlamentarisches Reg.sys.

Präsidialsystem
Direktoralregierung

Staatsform

1891 – 1973Loewenstein, Karl

• Kritisierte die weitgehenden Vollmachtenbeschlüsse von 1914 
und 1938. 

• Rede: "Demokratie als Hüterin der Menschenrechte": 
– Ein politisch reifes Volk kann nicht nur ein Parlament wählen, 

welches die Freiheitsrechte schützt, sondern mittels des 
Referendums auch selber die Freiheit verteidigen. Dies zeigt er 
u.a. mit den dem Referendum vorenthaltenen 
Vollmachtenbeschlüssen auf. 

– Haller / Kölz kritisch: Ist die Mehrheit auch in der Lage und 
Willens, die Freiheitsrechte von Minderheiten zu schützen? 

• Volksinitiative = "Antrag aus dem Volk an das Volk"

Vollmachtenbeschlüsse
Demokratie
Initiative (!)

1893 – 1970Giacometti, Zaccaria

• Einteilung der Staaten nach der verfassungsgebenden Gewalt 
(„pouvoir constituant“). Seine Theorie:

1. Wer hat die „pouvoir constituant“ (Verfassungshoheit)?

2. Demokratie oder Monarchie? (vgl. Platon)

Volk und/oder Parlament
parl. Monarchie 

konst. Monarchie 

Demokratische Staatsform
Demokratische Staatsform, da Monarch keine 
Verfassungshoheit, sondern nur Gesetzgebungsfunktion

Monarchie

1935 –

• Staatsdefinition:
– Souveränität zentral
– Staat als Werkzeug zur Steuerung der Gesellschaft.

Pernthaler

• Ergänzte die Dreielemente-Theorie mit dem Staatszweck:

– Schutz der Freiheit der Einzelnen
– Wahrung der Unabhängigkeit im Rahmen des Völkerrechts
– Gemeinwohl

1944 – 2003Kölz, Alfred



• Kritisierte „kooperativer Foederalismus“ (=hässlicher Pleonasmus). 

• Regionalismus als „Zwischenboden“

Saladin, Peter

Staatsformen

Frage nach der Herrschaftsform Frage nach der Regierungsform
(=Regierungssystem)

Einteilung der Staaten nach der 
Frage, wer die obersten Träger 
der Staatsgewalt sind. 

Einteilung der Staaten nach der Frage, 
wie die politische Macht erlangt, 
ausgeübt und kontrolliert wird. 
Insbesondere interessiert die Art und 
Weise der Ausgestaltung der 
Regierung und ihres Verhältnisses zu 
anderen Staatsorganen, besonders 
zum Parlament. 

Frage nach der inneren Gliederung
(=Staatsorganisation)

Träger der Staatsgewalt Staatsoberhaupt Innere Organisation

Königtum (Monarchie)

Aristokratie

Politie (heute „Demokratie“)

Tyrannis (Despotie)

Oligarchie

Demokratie (=Ochlokratie)

unmittelbare D. mittelbare 
(repräs. D.)

parl. D. präs. D.

KönigPräsident

abs. M. konst. M. i.w.S.

konst. M. i.e.S.
z.B. D 1871 – 1918 

parl. M.

BundesstaatEinheitsstaat

unit. BS föd. BS

=
Die Staatsformen
Die Staatsformen Wie wird die staatliche Herrschaft ( Herrschaftsform?) 

organisiert ( Staatsorganisation?) und die Staatsgewalt 
ausgeübt ( Regierungsform?)? Unterscheidung nach den Trägern der Staatsgewalt

Die drei guten und die drei entarteten Staatsformen

Der Kreislauf der Staatsformen (versch. Var.)

Einteilung nach dem „pouvoir constituant“

Unterscheidung nach dem Staatsoberhaupt

Monarchie – Republik

Unterscheidung nach der inneren Gliederung

Die Lehre von der gemischten Staatsform

[Machiavelli]

[Aristoteles]

[Platon, Aristoteles, Polybios, Cicero]

[Cicero, Polybios]

[Pernthaler]

Einheitsstaat
Staatsgewalt ist auf einer Ebene konzentriert.

Bundesstaat
Staatsgewalt ist zwischen Gesamtstaat und Gliedstaaten 
aufgeteilt. Die Gliedstaaten haben eine eigene Verfassung, 
organisieren sich weitgehend selber, nehmen eigene Auf-
gaben wahr und wirken an der nationalen Willensbildung mit. 

Staatsform

Zweiteilung Autokratie – Konstitutionalismus [Karl Löwenstein]
Zweiteilung Monokratie – Demokratie [Platon]

Die „Prinzipien“ (Voraussetzungen) der Staatsformen [Montesquieu]

Übersicht über die klassische Staatsformenlehre

Massgebendes Kriterium für die Unterscheidung der Staatsform ist die Anzahl der 
Personen, die Inhaber der Staatsgewalt sind (erstmals Herodot, Platon).
Aristoteles baut auf dieses System auf und verfeinert es, indem er eine ethische Wertung 
vornimmt und zwischen richtigen (zum Gesamtwohl) und entarteten (zum Vorteil des 
Herrschers / der Herrschenden) Staatsformen unterscheidet. 

Gerechte Staatsform Entartete StaatsformAnzahl der Herrschenden

Einzelperson 

Mehrere / Wenige

Volk

Königtum (Monarchie)

Aristokratie

Politie
(=Demokratie nach heutigem Wortverständnis)

Tyrannis (Despotie)

Oligarchie

Demokratie (=Ochlokratie)

Innerhalb dieser gerechten Staatsformen hat Aristoteles 
keine Wertung vorgenommen. Vielmehr soll die 
Staatsform je nach Volksbeschaffung gewählt werden. 

Kriterium: Anzahl Personen, die Träger der Staatsgewalt sind.

Die drei guten und die drei entarteten Staatsformen [Aristoteles]

Cicero nennt als Referenz die römische Republik:

Monarchisches Element

Aristokratisches Element

Demokratisches Element

Konsul

Senat

Volksversammlung

constitutio mixta = Ursprung der modernen Gewaltenteilungslehre.

Da alle „reinen“ Staatformen Mängel aufweisen, ist die bestmögliche Staatsform 
die constitutio mixta. 

Auf diese Weise kann der Entartungsgefahr am Besten begegnet werden. 

Lehre der gemischten Staatsform [Cicero, Polybios]



Jeder Staatsform liegt ein Prinzip zugrunde, durch welches sich die Herrschenden auszeichnen.

Staatsform

Demokratie 

Aristokratie

Monarchie

Prinzip

Tugend

Mässigung

Ehre

Despotie Angst

la vertu

la modération

l‘honneur

la crainte

«Des principes des trois gouvernements». Quelle : («de l’esprit des lois», 1748).

Die „Prinzipien“ (Voraussetzungen) der Staatsformen [Montesquieu] Übersicht Monokratie

Monokratien unterscheiden sich grundsätzlich in Monarchien und Diktaturen:

konstitutionelle Monarchie i.w.Sabsolute Monarchie 
(nur diese Monarchie = Monokratie!)

1. Monarchie 

Monarch als Repräsentant 
(GB, DK, Schweden, E)

(blosse) Beteiligung eines 
Parlaments an 
Gesetzgebung und 
Budgetrecht

parlamentarische 
Monarchie

konstitutionelle 
Monarchie i.e.S.

Monarchien: Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Japan. Zudem 
Grossbritannien und alle aus britischen Kolonien hervorgegangenen Staaten: Kanada, Australien, Neuseeland, 
Bahamas, Jamaika. Die britische Krone als Staatsoberhaupt ernennt jedoch nur ortsansässige und vom 
Premierminister vorgeschlagene Personen zum Generalgouverneur.

2. Diktatur

Revolutionäre oder autokratische 
Diktatur

Verfassungsmässige oder 
kommissarische Diktatur

μοναρχια (altgriechisch) = Alleinherrschaft

• Eine besonders legitimierte Person ist unbeschränktes, 
auf keine Amtszeit beschränktes Staatsoberhaupt. 

• Legitimation
– Religion
– Charisma
– Erbmonarchie (Legitimitätsprinzip)
– Wahlmonarchie

• Formen
– absolute / konstitutionelle / parlamentarische M.

Monarchie Absolute Monarchie

• Princeps legibus absolutus.

• „L’état c’est moi“: Gesamte Staatsgewalt in einer Hand vereinigt. Keine 
Gewaltentrennung. Fürst ist einziger Träger der Souveränität. Jede 
Willensäusserung hat Gesetzeskraft.

• Die absolute Monarchie brach die Macht der privilegierten Stände (Adel, 
Klerus) und beseitigte die weltliche Oberhoheit der Kirche.

• Durch Selbstbindung (Religion, Naturrecht, Staatsgrundsätze als „lois 
fondamentales“) Abgrenzung zum Despotismus und Totalitarismus.

• Ideologische Grundlage durch „Il Principe“ (Machiavelli), Bodin 
(Souveränität und Staatsräson) und Hobbes (Gesellschaftsvertrag).

• Beispiel: Französische Monarchie vor Revolution (also bis 1789).

• lat. dictare.

• Aufhebung der Gewaltenteilung: Monopolisierung der Staatsgewalt bei einer 
Person (Diktator) oder einer Gruppe (Partei, Militär [Junta]), Klasse).

• Unterdrückung der Opposition, überhaupt des politischen und gesellschaftlichen 
Pluralismus.

• Gleichschaltung von autonomen Teilgewalten zugunsten der Zentralgewalt.

• Ausschaltung oder weitgehende Behinderung der Öffentlichkeit in ihrer 
Kontrollfunktion gegenüber den politischen Machthabern.

• Ersetzung des Rechtsstaates durch den Polizeistaat, der mit einer 
instrumentalisierten Bürokratie seine Bürger überwacht.

Merkmale einer Diktatur

formelles Element materielles Element

Legalitätsprinzip Grundrechte

Bindung der staatlichen Herrschaft an das Recht 

Gewaltenteilung Verwaltungs- und Verfas-
sungsgerichtsbarkeit

Musterstaat USA. Allg. im 
Präsidialsystem sehr starke 
Trennung zwischen 
Regierung und Parlament. In 
der CH weniger ausgeprägt, 
eher:
Justiz | Parl. und Reg. 

Juristische Kontrolle. 
Erst seit dem ersten WK 
verbreitet. Vorher glaubte 
man, die v.a. demokratische 
Legitimation des 
Parlamentes genüge…

Freiheitsrechte
Rechtsgleichheit
pol. Rechte

Sozialer Ausgleich

Der historische Rechtsstaatsbegriff 
konsequent weitergedacht braucht einen 
sozialen Ausgleich, denn ein 
Nachtwächterstaat, in dem zwar 
theoretisch alle dieselben Rechte haben, 
faktisch sich davon aber nur eine 
gewisse Oberschicht bedienen kann, ist 
kein Rechtsstaat. (umstritten, da der 
soziale Ausgleich v.a. zum Sozialstaat 
gehört. Strikte Trennung zwingen 
Rechts- und Sozialstaat schwierig!)
Auch die NPM-Lehre äussert sich dem 
sozialen Ausgleich gegenüber kritisch 
und lehnt ihn als Teil des Rechtsstaates 
ab. 

Sicherung der persönlichen Freiheit

Kern des Rechtsstaatsgedankens ist die Eindämmung der staatlichen Macht zu Gunsten der Freiheit des Einzelnen.

Je nach Ausgangslage liegt die 
Gewichtung eher auf dem formellen 
oder materiellen Element.

?

Rechtsstaat engl. Rule of Law Im Ggs. zum starren Rechtsstaatsbegriff (dahinter steckt ein starres System) ist der Begriff „Rule of Law“ weniger 
statisch: Dort soll das Recht aus sich selber weiterentwickelt werden. 

Historische Väter des Rechtsstaates Urväter: Platon (nomoi), Aristoteles, Polybios, Cicero / MA: Marsilius von Padua / Modern: John Locke, Montesquieu

Der Rechtsstaat



Verfassungsmässige oder kommissarische Diktatur

• lat. committere = anvertrauen: Vorübergehendes, treuhändlerisches Anvertrauen diktatorischer Gewalt. 
Uebergangsregelung mit dem Ziel der Wiederherstellung des legalen Zustandes.

• Die kommissarische Diktatur ist verfassungsmässig, da in der Verfassung für akute Staatskrisen 
vorgesehen. Vorteil: Sie ermöglicht effizientes, schlagfertiges Handeln.

• Die altrömische Konsulatsverfassung sah folgende Sicherungsmechanismen vor, um einen Missbrauch 
dieser geballten Macht zu verhindern:

– Ernennung durch Senat: Keine Selbsternennung! Der Senat entschied, ob überhaupt ein Krisenfall 
vorlag und bestimmte den Diktator. Somit war eine Selbsteinsetzung wie beim Reichspräsidenten der 
Weimarer Republik [Art. 48 Abs. 2] nicht möglich.

– Vetorecht: Magister equitum (= “minor collega”) hatte Vetorecht. 

– Zeitliche Beschränkung: die Befehlsgewalt erlosch mit Erfüllung der Aufgabe bzw. Behebung des 
Notstandes, spätestens aber nach 6 Monaten automatisch. 

• Modernes Beispiel für eine erfolgreiche kommissarische Diktatur ist Portugal (Stw.: Nelkenrevolution). 

• Viele moderne Verfassungen kennen heute noch für Notzeiten eine kommissarische Diktatur mit sehr weit 
reichenden, aber zeitlich und inhaltlich beschränkten Befugnissen des Staatspräsidenten, des 
Regierungschefs oder des Parlamentes.

Pareto, Vilfredo

Mosca, Gaetano Die Herrschaft einer organisierten, einem einheitlichen Antriebe
gehorchenden Minderheit über die unorganisierte Mehrheit ist 
unvermeidlich

Burnham, James B. sieht in den Managern der Wirtschaft die herrschende 
Minderheit (the managerial revolution, 1951).

Michels, Robert Die Demokratie und das eherne Gesetz der Oligarchie.

Djilas, Milovan Die Führungsschicht kommunistischer Staaten (Funktionäre) ist 
eine "neue Klasse" (aus: „The new class“, 1957). Demnach besteht 
also auch im Kommunismus ein oligarchischer Endzustand.

Feststellung: Die Herrschaft einer organisierten Minderheit über die unorganisierte Mehrheit ist 
unvermeidlich, sog. ehernes Gesetz der Oligarchie. 

Folge: Wenn schon unvermeidlich, dann aber wenigstens möglich fair: Vertikale soziale 
Mobilität muss gewährleistet sein. 

Oligarchie

• Eine Republik ist jeder Staat, indem (im Ggs. zur Monarchie) das Staatsvolk Träger 
der Staatsgewalt ist. 

• Republiken sind all jene Staatsformen, die keine Monarchien sind, also: 

– Republik = Nichtmonarchie. 

Republik Plebiszitären Demokratie

• Staatsspitze bestimmt, wann worüber abgestimmt wird. Sie sucht in dieser 
Volksbefragung eine Bestätigung ihrer Politik und erhofft sich bei positivem Ausgang 
einen Machtausbau. Bei Niederlage folgt meist der Rücktritt (vgl. De Gaulle, 1969) 
(Vertrauensabstimmung für Präsidenten). 

• Problematik:
– Missbrauch (Machtausbau statt Volksbefragung)
– Volk kann nur reagieren, selbst nicht agieren
– Problematische Personalisierung von Sachabstimmungen.

Der Staat als 
Gegenstand der 

Wissenschaft
Tatsächliche Verhältnisse Frage nach dem „SeinSein“. 

z.B.: Wer regiert tatsächlich die Schweiz?
(Schwergewichtig: Politologie, Soziologie)

Geltende Rechtsordnung Frage nach dem „seienden Sollenseienden Sollen“. 
z.B.: Wer hat gemäss BV die Kompetenz xy?
(Schwergewichtig: Staatsrecht)

Erstrebendes Ideal Frage nach dem „ideellen Sollenideellen Sollen“. 
z.B.: Wer sollte idealerweise die Kompetenz xy haben? 
(Schwergewichtig: Rechtsphilosophie). 

Eine wissenschaftliche Betrachtungsweise des Staates kann von drei 
verschiedenen Fragestellungen ausgehen:

Wissenschaftliche Betrachtungsweisen des Staates



Politikwissenschaft

Staatsphilosophie

Staatsrecht

Verfassungsgeschichte

Verfassungsvergleichung

Wie sind die tatsächlichen Verhältnisse?

Wie wäre das anzustrebende Ideal? 

Wie ist die geltende Ordnung im Staat xy?

Wie sind die Verfassungen einzelner Staaten 
(oft im Vergleich!) entstanden und wie haben 
sie sich weiterentwickelt? 

Wie ist die geltende Ordnung in anderen 
Staaten heute geregelt? Kontrastwirkung. 

Die einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen 

Die Verfassung

Stufen der Flexibilität einer Verfassung

• Flexible Verfassung: Wenn bei einer  Verfassungsänderung dasselbe 
Verfahren wie bei Gesetzen zum Zuge kommt, ist sie flexibel. 

– Vorkommen: Selten. Als Beispiel dient die Weimarer Reichsverfassung von 
1919, Art. 76 Abs. 1. 

• Relativ starre Verfassung: Die Verfassung ist nur in einem im Vergleich 
zur einfachen Gesetzgebung erschwerten Verfahren abänderbar. 

– Vorkommen: verbreitet. Beispiele:

• qualifiziertes Volksmehr:
– im Parlament
– beim obligatorischen Volksreferendum (Australien, Japan, Schweiz, Dänemark [hier müssen 

sogar 40% sämtlicher Stimmberechtigten zustimmen!] ) 

• Zustimmung einer einfachen oder sogar qualifizierten Mehrheit der Gliedstaaten:
– CH: Ständemehr
– D: 2/3-Mehrheit im Bundesrat
– USA: Zustimmung 2/3 beider Parlamentskammern. Dies führt zu einer Abstimmung in jedem 

Bundesland, bei der jeweils eine ¾-Mehrheit der gliedstaatlichen Legislaturen (=gliedstaatliche 
Parlamente) nötig ist. 

• Absolut starre Verfassung: Die Verfassung bezeichnet gewisse 
Grundsätze als unabänderbar. 

Organe der Verfassungsgebung

• Das Parlament ist in einer Demokratie immer an der Verfassungsgebung 
beteiligt.

• Das Volk wird (auch in sonst repräsentativen Demokratien) nicht selten 
einbezogen. 

– Bedeutung des Volkes als pouvoir constituant wurde in Frankreich nach der Revolution stark 
betont: « La Convention nationale déclare: Qu’il ne peut y avoir de Constitution que celle qui 
est acceptée par le peuple, … »

• Oft ist ein Verfassungsrat vorbereitendes Organ:
– Vorteile: Entlastung des Parlamentes, aktive Mitwirkung breiter Bevölkerungskreise
– Nachteile: politische Realisierbarkeit seiner Vorschläge durch grosse Distanz vom 

politischen Alltag schwieriger.

Letzthin in OW, AG, BL und SO realisiert. In BE jedoch Verfassungsrat durch das Volk 
abgelehnt. Die BE-Verfassung gilt heute als modernste der Schweiz 

.

• Oft wird ein Zusammenwirken mehrerer Organe verlangt.
– Grund: erhöhte Stabilität, höhere föderalistische oder demokratische Legitimation. 

• Beispiel USA: Initiative geht von einer 2/3-Mehrheit des Repräsentantenhauses und des Senates aus. 
Ratifizierung durch ¾-Mehrheit der gliedstaatlichen Parlamente nötig. 

Der spartanische Ephorat ist das bekannteste Kontrollorgan der Antike.

Verfassungsimmanente Schranken von Verfassungsrevisionen

Immanent sind jene Schranken, die nicht explizit erwähnt sind, sondern als stillschweigend 
enthalten gelten. 

• Verfassungswesentlicher Inhalt:  Diese Schranke ist in der Schweiz nicht anerkannt, weil 
keine Gesetzesinitiative bekannt. 

• Generell – abstrakt: Theoretisch gehören individuell-konkrete Normen nicht in eine 
Verfassung. Dennoch erklärte die schweizerische Bundesversammlung die 
Waffenplatzinitiative als zulässig. 

• Faktische Durchführbarkeit: Die Initiative darf nichts Unmögliches verlangen. Blosse 
praktische Schwierigkeiten dürfen ihr nicht vorgehalten werden!

• Kein Verstoss gegen höheres Recht
– 1996 wurde erstmals eine Initiative durch die Bundesversammlung als ungültig erklärt, 

da sie gegen das „non-refoulement-Gebot“ verstiess. Damals war diese Schranke noch 
immanent, heute aufgrund BV 193 f. jedoch nicht mehr. Dagegen ist heute str., ob auch 
unkündbare, aber nicht dem zwingenden Völkerrecht zurechenbare Verpflichtungen als 
Revisionsschranken anzusehen sind.

• Materielle Schranken
– sollten explizit in der Verfassung verankert sein, sonst problematisch aufgrund der 

Rechts(un)sicherheit. 

Träger des Verfassungsschutzes im modernen Staat, Schutz der Verfassung

Der moderne Staat kennt vier Typen des Verfassungsschutzes: 

• Schutz durch die richterliche Gewalt:  i.A. repressive Normenkontrolle, in Frankreich 
auch präventive. 

• Schutz durch die gesetzgebende Gewalt: problematisch, da das Parlament primär 
politische Aufgaben zu erfüllen hat (bzw. kann). Dennoch:

– prüft das Parlament in der CH z.B., ob Volksinitiativen gültig sind und ob die Kt-
Verfassungen mit dem Bundesrecht übereinstimmen (51 BV i.V.m.172 BV)

– USA: Impeachment-Verfahren: Repräsentantenhaus klagt an, Senat richtet. 

• Schutz durch die Exekutive: In der CH kontrollieren die Regierungen v.a. ihre eigenen 
Beamten.

• Schutz durch das Staatsoberhaupt: König bzw. Präsident unterschreiben die Gesetze. 
Roman Herzog: Der Bundespräsident ist befugt, „die ihm zur Unterzeichnung 
vorgelegten Staatsakte auf ihre Rechtsmässigkeit, v.a. aber auf ihre 
Verfassungsmässigkeit zu überprüfen und ihnen gegebenenfalls wegen Rechtswidrigkeit 
die Unterschrift zu verweigern.“



Gewohnheitsrecht

Gewohnheitsrecht = Ungeschriebene Rechtsnormen, die als 
verbindliches Recht Geltung erlangen, wenn drei 
Voraussetzungen erfüllt sind. 

• Die gewohnheitsrechtliche Norm beruht auf einer 
langdauernden, ununterbrochenen und einheitlichen 
Praxis der Behörden (consuetudo inveterata).

• Es besteht eine Rechtsüberzeugung der Behörden und 
der Bürger, die von der Norm betroffen sind, dass diese als 
geltendes Recht zu beachten ist (opinio iuris vel 
necessitatis).

• Es liegt eine Lücke im geschriebenen Recht vor.

Beispiel für Gewohnheitsrecht: Früher war eine Übertragung von 
Rechtsetzungsbefugnissen vom Gesetzgeber an die Exekutive in der
Verfassung nicht vorgesehen (damals Gewohnheitsrecht), heute in Art. 164 
Abs. 2 BV explizit aufgeführt. 

Demokratie

Prinzipien und Voraussetzungen der Demokratie Referendum

• Verfassungs-, Gesetzes-, Staatsvertrags oder 
Verwaltungsreferendum (v.a. in der Form des 
Finanzreferendums) 

• Unterscheide suspensiv (verhindernd) vs abrogativ
(aufhebend) 

• Unterscheide fakultativ vs obligatorisch

• Ausserordentlich
– Hier verlangt das Parlament „freiwillig“ die Durchführung einer 

Volksabstimmung. 
– Plebiszitärer Charakter und missbrauchsgefährdet, da für das 

Parlament keinerlei negative Konsequenzen bestehen. 

Staatsnotstand
Staatsnotstand

• Ein Staatsnotstand (=Ausnahmezustand) liegt vor, 
wenn die Existenz des Staates oder die staatliche 
Aufgabenerfüllung durch schwerwiegende 
Gefahren bedroht wird, deren Abwehr mit dem 
ordentlichen Instrumentarium des Rechts nicht 
möglich ist (Krieg, Naturkatastrophen, Terror).

• Unterscheide intra- und extrakonstitutionelles 
Notstandsrecht. 



Merkmale einer Notstandsverfassung

• Kompetenzverlagerung Legislative Exekutive
– Parlament wäre zu schwerfällig und kann ev. gar nicht zusammentreten.

• Kompetenzverlagerung Gliedstaaten Bund
– zentrale Führung und Koordination

• Beschränkung oder vorübergehende Ausserkraftsetzung von 
Grundrechten
– Vgl. etwa die Pressezensur oder die Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit 

während dem 2. Weltkrieg. 
– Art. 15 EMRK hält fest, dass gewisse Grundrechte auch im Staatsnotstand 

gelten müssen. 

Einheitsstaat und 
Bundesstaat

• Einheitsstaat: Staatsgewalt ist auf einer Ebene 
konzentriert (F).

• Bundesstaat: Staatsgewalt ist zwischen 
Gesamtstaat und Gliedstaat aufgeteilt. Die 
Gliedstaaten haben eine eigene Verfassung, 
organisieren sich weitgehend selbst, nehmen 
einige Aufgaben autonom wahr und wirken an 
der nationalen Willensbildung mit (USA, CH, D).

Einheits- und Bundesstaat Einteilung der EU-Staaten nach deren politischen Einheitlichkeit 

• „Unitarische Einheitsstaaten“: 
– Die öffentliche Gewalt ist bei der Zentralbehörde zusammengefasst. Die zum Teil nur 

auf lokaler Ebene existierenden Gebietskörperschaften beruhen nur auf gesetzlicher 
und nicht verfassungsrechtlicher Grundlage.

– Dänemark, Griechenland, Luxemburg, Irland, Finnland, Schweden, Grossbritannien. 

• „Dezentralisierte Einheitsstaaten“: 
– Die regionalen Gebietskörperschaften verfügen über einen verfassungsrechtlichen 

Schutz oder Status. Die öffentliche Gewalt wird z.T. in die Hand von volksgewählten 
Selbstverwaltungskörperschaften gelegt. 

– Frankreich, Niederlande, Portugal. 
– Als qualifiziert dezentralisierte Einheitsstaaten gelten die:

• „Regionalisierten Staaten“ mit weit reichenden Autonomie- und 
Gesetzgebungsbefugnissen.
– Die deutliche Differenzierung von kommunaler und territorialer Ebene ist dem 

Bundesstaat ähnlich, lässt aber mindestens eines der föderalstaatlichen Prinzipien 
„Autonomie“, „Beteiligung“, „geregelte Konfliktlösung“, „Subsidiarität“ oder 
„Zusammenarbeit“ unbeachtet.

– Italien und Spanien. 

• „Föderalstaaten“: 
– Deutschland, Österreich und seit 1995 auch Belgien. 

Historischer Hintergrund von Einheitsstaaten

Einheitsstaaten haben im Wesentlichen zwei Wurzeln: 

• eine historisch-monarchische: 

– Ehemalige Königreiche (mittelalterliche und neuzeitliche) sind prädestinierte 
Einheitsstaaten: Eine Staatsgewalt bestimmte Tradition, Sprache, Religion, 
Wirtschaft, Politik... 

– Ehemalige Kolonialstaaten entstanden in der Entkolonialisierung nach 
europäischem Vorbild. 

• eine egalitär-demokratische: 

– Einheitsstaaten garantieren die egalitär-demokratischste Behandlung seiner 
Bürger. Der Einheitsstaat wird in diesem Sinne als Ausdruck des Willens des 
Gesamtvolkes (volonté générale) verstanden. 

Verhältnis Einheitsstaat – Parlament

• der ideale Einheitsstaat lehnt jede Eigenständigkeit unterhalb der 
gesamtstaatlichen Ebene ab (kein Regionalismus, kein 
Föderalismus). 

• Die logische Folge ist ein Einkammer-Parlament:
– vgl. Frankreich in der ersten und zweiten Republik

• Heute haben nur noch die drei Skandinavischen Staaten, Dänemark 
und die Türkei ein Einkammer-Parlament.



Vor und Nachteile des Einheitsstaates

• Vorteile
– straffe, reaktionsschnelle Verwaltungsführung
– weitgehende Gleichbehandlung der Staatsbürger

• Nachteile
– Fehlen einer vertikalen Gewaltentrennung hohe Machtkonzentration 

grosse Anfälligkeit für autoritär-plebiszitäre Herrschaftsform. (vgl. 
Napoleon I. und III., de Gaulle, Hitler, Stalin)

– Eine mangelnde Berücksichtigung regionaler Interessen und 
Verschiedenheiten kann zu einer fehlenden Staatsidentifikation führen. 
Dies ist denn auch der Grund für die zentrifugalen, autonomistischen 
Einflüsse, denen viele zentralistisch geführte Staaten ausgesetzt sind, 
vgl. etwa ethisch-kulturelle Gründe in E und F oder geografische bzw. 
wirtschaftliche Gründe in I. 

• Massnahmen, um Nachteile zu neutralisieren: 
– Bildung autonomer Regionen (I, F)
– Bildung autonomer Gemeinschaften (E)

Beispiele bestehender Bundesstaaten

Entwicklung der Lehre vom Bundesstaat

1. Entstehung des ersten Bundesstaates in den USA

2. Lehre von der geteilten Souveränität
A. De Tocqueville „Der Bundesstaat beruht wesentlich auf einer Aufteilung der Souveränität auf Bund und Gliedstaaten.“
Georg Waitz Das jeweilige Gemeinwesen hat im Rahmen seiner Kompetenz die summa potestas.

3. Lehre, wonach nur der Bund souverän ist, die Gliedstaaten aber gleichwohl Staaten sind

Fritz Fleiner, 
Georg Jellinkek

„Summa potestas ist nicht teilbar. Der Bund hat die Kompetenzkompetenz, ist somit allein souverän. Die 
Kantone behalten aber immerhin Staatsgewalt kraft eigenen Rechts.“

4. Lehre, wonach nur der Bund souverän und ein Staat ist, während die Gliedstaaten nur Selbstverwaltungskörper sind

Zaccaria 
Giacometti

Ein Staat braucht u.a. auch eine souveräne Herrschaftsgewalt. Eine solche besitzen die Kanton nicht, also 
können es auch keine Staaten sein. 

Dennoch besteht ein Unterschied zum dezentralisierten Einheitsstaat: Der Bund im Falle einer 
Verfassungsrevision (nur so erhält er neue Kompetenzen) auf die Zustimmung der Mehrheit der Kantone 
angewiesen ist. Die Kantone sind an der Ausübung der Kompetenzkompetenz beteiligt. 

5. Lehre vom dreigliedrigen Bundesstaat

Hans Kelsen, 
Hans Nawiasky

Gliedstaatliche 
Teilordnung (CH: kt. 

Recht)

Zentralstaatliche 
Teilordnung 
(CH: Bund)

Gesamtstaat mit Gesamtverfassung (CH: Eidg.)

Kritik: Zu theoretisch, in der Praxis besteht kein Unterschied zwischen 
zentralstaatlichen und gesamtstaatlichen Organen. („Bund“ zerfällt in 2 Elemente). 
Replik: In der Praxis häufig von denselben Organen wahrgenommen. Damit ist 
die Theorie aber nicht widerlegt. 

Gesamtstaat

Zentralstaat

Entscheidendes Integrationselement im Bundesstaat (Kompetenzaufteilung) mit gewissen 
eigenen Kompetenzen (z.B. Aussenpolitik).
Auf gleicher Stufe wie Gliedstaaten. 

=

6. Neuere funktionale Konzeptionen

Max Imboden Die bisherigen Theorien stellten jeweils nur auf die Kompetenzverteilung ab. Entscheidender ist aber, „in 
welchem Sinn, mit welcher Rechtfertigung und unter welchem Gestaltungsprinzip die Obliegenheiten ... 
gegeneinander abgegrenzt werden.“

Vorteile des Föderalismus 

• Subsidiaritätsprinzip führt zu Kostensenkung.

• Föderalismus als vertikale Gewaltenteilung.

– Kontrolle und Machtbeschränkung der bundesstaatlichen 
Zentralregierung durch gliedstaatliche Regierungen, zudem:

• Kein Ideenmonopol / Innovationsförderung / Förderung des 
Parteiwettbewerbs;

• Keine classe politique: breitere Rekrutierungsbasis für politischen 
Nachwuchs.

• Auf gliedstaatlicher Ebene führt Föderalismus zu einem Demokratiegewinn. 

• Föderalismus als Mittel des Interessensausgleiches und der Identifikation.
– Der Föderalismus ermöglicht eine differenziertere, auf die regionalen Interessen 

abgestimmte Politik. Dadurch wird eine grössere Bürgernähe erlangt. Das Resultat 
ist eine höhere Partizipation am Staat.

Nachteile des Föderalismus 

• Kollektivgüter eines Bundeslandes können auch von Bürgern anderer 
Länder in Anspruch genommen werden, Trittbrettfahrer.

• Verhinderung von Gleichbehandlung. Der Ruf nach mehr 
Föderalismus kann in diesem Sinn auch missbraucht werden; 
(Bevorzugung der Stärkeren).

• Schwerfälligkeit politischer Prozesse, Reibungsverluste.

• Unübersichtlichkeit der Staatstätigkeit.

• Hohe Kosten.

• Gefahr eines Scheinföderalismus (vgl. A).

Vollzugsföderalismus



Vollzugsdualismus Gründe für die Schaffung von Bundesstaaten

BelgienZuerkennung grösserer Selbständigkeit an verschiedene Sprachgruppen in 
vormaligem Einheitsstaat.

BRD aufgrund einer 
Forderung der 
Alliierten

Erzielung von grösserer Stabilität einer freiheitlich-demokratischen Ordnung in 
einem föderativen Staat, der vorher von einer zentralistischen Diktatur 
regiert wurde

Indien, Kanada, 
NigeriaBewahrung der Einheit ethnisch, religiös oder sprachlich disparater kolonialer 

Gebilde nach der Erlangung ihrer Unabhängigkeit

Deutsches Reich, CHZusammenschluss von Staatenbünden im Zuge der Nationalstaatsbewegung des 
19. Jahrhunderts

CH, USAAussenpolitische Faktoren: Grössere Unabhängigkeit durch gemeinsame 
Aussenpolitik 

CH, USAMilitärische Gründe

USA, Kanada, 
Brasilien, 
Australien

Staatliche Organisation von riesigen Gebieten

USA, CH, 
Norddeutscher 
Bund, 
Deutsches Reich

Historischer Zusammenschluss bestehender Staaten

Mögliche Ursachen für Ungleichgewichte im Bundesstaat

Spannungsverhältnis zwischen einigenden (zentripetalen) und 
auseinanderstrebenden (zentrifugalen) Kräften. 

Entscheidend sind:

• Zahl und Mass der Ungleichgewichtsfaktoren, insbes. der Anzahl 
Gliedstaaten (26 in CH / 50 in USA / 6 in Australien / 16 in D):

– Mit geringerer Zahl wird die Beziehung Bund – Gliedstaaten individueller geregelt. Eine grosse Zahl von 
Gliedstaaten (CH, USA) hat folgende Vorteile:

• Bei Sachfragen wechselnde Gruppierungen und nicht immer gleich bleibende Gruppen

• Gleichbehandlung der einzelnen Gliedstaaten, keine Sonderrechte

• Bessere Verkraftung grosser Bevölkerungsunterschiede der einzelnen Gliedstaaten.

• Geringere Gefahr einer Hegemonialmachstellung einzelner Gliedstaaten. 

• Geschichte der beteiligten Bevölkerungen

• Gebiete vor der Bundesstaatsgründung

• Historische Verankerung der Bundesstaatsform

Staatenbund – Bundesstaat – Einheitsstaat

Unterschiedl. Bedeutung von Föderalismus im dt. und engl. Sprachgebrauch

„Federalism“ bedeutet die Stärkung der 
Bundesgewalt in einem Bundesstaat. Bei der 
Ausarbeitung der amerikanischen Unionsverfassung 
1787 setzten sich die „Federalists“ für die Schaffung 
einer starken Bundesgewalt durch. Damit entstand 
der erste Bundesstaat der Geschichte. 

Im Deutschen meint „Föderalismus“ die Stärkung 
der Glieder eines staatlichen Gemeinwesens, im 
Gegensatz zum Unitarismus oder Zentralismus.

Zentralistischer Bundesstaat, 
vergleichbar mit 

Zentralstaat

Bundesstaatausgeprägt loser Bundesstaat, 
vergleichbar mit 

Staatenbund

Auf Grund dieses unterschiedlichen historisch bedingten Verständnisses klingt die Forderung nach mehr 
Föderalismus in der EU für die Engländer und Amerikaner bedrohlich (Schaffung eines europäischen 
Bundesstaates, der dann in Konkurrenz steht zu den Vereinigten Staaten von Amerika).

Methoden der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Gliedstaaten

Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten: 

Aufzählung der Kompetenzen von Bund und Gliedstaaten
• Muss aufgrund formaler und methodischer Überlegungen als untauglich ausgeschieden 

werden:
– Bei fraglichem Rechtsgegenstand müssten hier zwei Texte interpretiert werden
– „Restkompetenzen“ bei unklarer Aufgabenverteilung und neu auftretenden 

Staatsaufgaben wären nicht geregelt. 

Aufzählung der Bundeskompetenzen, Restkompetenzen der Gliedstaaten
• Sehr verbreitet. Neu auftretende Aufgaben fallen automatisch den Gliedstaaten zu.

Aufzählung der gliedstaatlichen Kompetenzen, Restkompetenz des Bundes
• Methodisch-formal nichts zu beanstanden, unüblich. Nur Kanada!



Gegenstände der Kompetenzverteilung

Gegenstände, die im Allgemeinen dem Bund zugeschrieben werden
• Aussenpolitik
• Militär
• Wirtschafts-, Sozial-, Währungs- und Konjunkturpolitik
• Zollwesen
• Öffentlicher Verkehr einschliesslich der Post, Luftfahrt
• Ausländerrecht
• Umweltschutz, Energie
• Gesetzgebung im Bereich des Zivil- und Strafrechts 

Gegenstände, die im Allgemeinen den Gliedstaaten zugeschrieben werden
• Schul- und Kirchenwesen
• Polizei (teilweise gleichzeitig Bundessache)
• Kultur
• Justizmässiger Vollzug des Bundeszivil- und Strafrechts (anders: USA, A)
• Vollzug von Bundesverwaltungsrecht (anders: USA)
• Wasser- und Energieversorgung, Regionalverkehr
• Organisation der gliedstaatlichen Behörden (Parlament, Regierung, Judikative)

Spezialfall
• Finanzkompetenz: meist weder ausschliesslich dem Bund noch den Gliedstaaten zugeteilt. Beide 

verfügen über eigene Einnahmequellen. Bei ausgeprägter Gemeindeautonomie 
(Entscheidungskompetenz der Kantone) bedürfen auch die Gemeinden eigener Finanzkompetenzen.
– Die Höhe der Einnahmen und Ausgaben der Gliedstaaten kann als aussagekräftiger Anhaltspunkt dafür dienen, 

wie stark die Aufgaben beim Bund zentralisiert oder bei den Gliedstaaten dezentralisiert sind, vgl. Anteil der 
Finanzausgaben der Gliedstaaten (CH = D = 70 % / USA: 54 % / A: 44%).

Unterschiedl. Auffassung der bundesstaatlichen Treuepflicht in der CH und in D

CH:

• bundesstaatliche „Courtoisie“ (Verhaltensmaxime) 
• Keine rechtlich durchsetzbare Pflichten
• Normative Geltung bekommt dieser Grundsatz nur im Rahmen von BV 44. 

Verboten ist insbesondere offenbarer Kompetenzmissbrauch oder –
exzess. Eine Pflicht zum Handeln kann nur in Ausnahmesituationen
bestehen. BV 44 hat daher eine subsidiäre Funktion.

D:
• In D wird die bundesstaatliche Treuepflicht als ein die Autonomie der 

Länder einengender und sogar in die Kompetenzordnung eingreifender
Grundsatz verstanden. 

Staatsfunktionen, 
Gewaltenteilung und 
Regierungssysteme

Aristoteles

Beifügung: ausbalancierenden Gewalten Polybios

John Locke

Drei Gewalten: Beschlussfassung (Gesamtheit der Bürger = höchstes Staatsorgan) –
Verwaltungsämter – Gerichte (letztere beide schwache Position, durch Los auf 1a bestellt)

Locke lieferte das theoretische Fundament der Glorious Revolution (1688). Er 
unterschied: Gesetzgebung, Vollzug, auswärtige Gewalt (= federative power). 

Urheber der klassischen Gewaltenteilungslehre. Diese besteht aus Gewaltenteilung 
und Gewaltenhemmung: 
- Gewaltenteilung: Gesetzgebung / Vollzug / Rechtsprechung. Teilung hat sowohl 
organisatorisch wie auch personell zu erfolgen. 
- Gewaltenhemmung: „Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir".

Urvater 

Moderne Gewaltenteilungslehre Montesquieu

Grundlage für moderne Gewaltenteilungslehre

Gleichgewicht der Gewalten nötig. 

Ansätze zur Gewaltenteilungslehre 

• Gewaltenteilung innerhalb der Legislativen
– Verfassungsgeber – gewöhnlicher Gesetzgeber
– Parlament – Volk (Wahlen, Initiative, Referendum)
– ggf. zwischen Parlamentskammern

• Gewaltenteilung innerhalb der Exekutive
– Regierung – Verwaltung
– Regierung – Staatsoberhaupt (z.B. Unterzeichnung)
– Kollegialsystem innerhalb Regierung

• Gewaltenteilung in der Zeit
– Amtsdauerbeschränkung, zweimalige Lesung

• Vertikale Gewaltenteilung
– Föderalismus / Dezentralisation
– Gemeindeautonomie
– Völkerrecht

• Mehrparteiensystem

• Grundrechte als Beschränkung staatlichen Handels

• Beschränkung der militärischen Gewalt
– Zivil-demokratische Gewalt > militärische Gewalt

Gewaltenteilung als umfassende Ordnungsidee 

• jede Staatsfunktion wird von einem unabhängigen Organ ausgeführt

• mit eigenem Behördenapparat

• mit eigener Finanzrechnung

• durch örtliche Trennung (BG Lausanne und Luzern, dt BVerfGE in Karlsruhe).

organisatorische oder objektive Gewaltenteilung 



• verbietet persönliche Verbindungen zwischen den drei Staatsorganen (BV 144)

– in den USA besonders streng durchgeführt (einzige Ausnahme: Vizepräsident ist 
Senatsvorsitzender) 

– im parlamentarischen System zwischen Regierung – Parlament nicht verwirklicht

Kein Fall der Gewaltenteilung im eigentlichen Sinn besteht bei Bundesstaaten im 
vertikalen Verhältnis. Teilweise wird eine Doppelfunktion wegen der Mehrbelastung 
ausgeschlossen, teilweise wird sie gar funktionell bedingt (vgl. D, wo der Bundesrat 
(Ländervertretung) aus Mitgliedern der Länderregierungen gebildet wird).

personelle oder subjektive Gewaltenteilung

• Grundidee: 
– Parlament konstituiert und kontrolliert die Regierung: Enge Verbindung zwischen Parlament 

und Regierung. 
– Auch „Oppositionssystem“ oder „Konkurrenzsystem“
– Pouvoir neutre.

• Regierungschef wird von Parlamentsmehrheit gewählt (D), oder Staatsoberhaupt ernennt den 
Mehrheitsführer zum Regierungschef (GB) (Personalunion).

• Regierung kann Parlament die Vertrauensfrage stellen. Mit dem Misstrauensvotum kann das 
Parlament (i.d.R. bloss 1. Kammer, so I) die Regierung auflösen. Regierungschef hat i.V.m. dem 
Staatsoberhaupt das Parlamentsauflösungsrecht.

• Weitgehender Fraktionszwang der Abgeordneten (vgl. „Whips“ [Einpeitscher] in GB)

• Funktion von Regierungschef und Staatsoberhaupt getrennt. Bundespräsident als „pouvoir neutre“
symbolisiert die Einheit des Staates, allerdings mit wenig Machtbefugnissen (ausser etwa in 
Krisenzeiten).

• Eine politisch mächtige Stellung hat demgegenüber der Kanzler / Premier. 

• Keine konsequente subj .Gewaltenteilung: Abgeordnete, die Minister werden, bleiben weiterhin 
Parlamentsmitglieder.

Auch „Oppositionssystem“, da Opposition eine anerkannte, die Regierung kontrollierende Einrichtung ist 
(vgl. Schattenkabinett in GB). Opposition als anerkannte, die Regierung kontrollierende Einrichtung. 

Bsp. parlamentarischer RegierungssystemeBsp. parlamentarischer Regierungssysteme Alle Staaten der EU (ausser F), die meisten 
Staaten des ehemaligen Britisch Empire (CND, 
Indien, Pakistan, Australien), Japan, Israel

Hauptmerkmale des parlamentarischen Systems

• Heute bestimmendes Merkmal: Starke Stellung des Präsidenten: 
monokratische Exekutive. 
– Präsident ist zugleich Regierungschef und Staatspräsident. 
– Volkswahl oder Quasivolkswahl des Präsidenten auf feste Amtsdauer.
– Schwache Stellung der “Minister”.

• Ursprüngliche Motivation: Vollständige objektive und subjektive
Gewaltentrennung und strenge gegenseitige Hemmung der drei 
Gewalten (Checks and Balances). (vgl. Locke, Montesquieu) 

• Keine Abhängigkeit des Präsidenten vom Vertrauen des 
Parlamentes. Kein Parlamentsauflösungsrecht des Präsidenten.

Hauptmerkmale des Präsidialsystems
• Volkswahl des Präsidenten auf feste Amtsdauer.

• Weitreichende Ernennungsrechte des Präsidenten (Premierminister, Minister, Beamte, Richter).

• Zweiteilige Exekutive mit einem Staatspräsidenten und einer Regierung unter einem 
Ministerpräsidenten. 

• Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen des Parlaments: Vertrauensfrage der Regierung und 
Misstrauensvotum des Parlamentes.

• Parlamentsauflösungsrecht des Präsidenten.

• Regierungsmitglieder dürfen nicht Parlamentsmitglieder sein.

• Plebiszitäre Züge (Frankreich: Anordnung von Referenden durch Präsidenten).

Hauptmerkmale der Mischform von parlamentarischem und präsidialem System

• Andere Bezeichnungen: Konkordanz-, Konsensual-, Referendums- oder halbdirekte 
Demokratie

• Volk kann mittels direktdemokratischer Rechte Oppositionsrolle wahrnehmen.

• Wahl der Regierung durch das Parlament auf feste Amtsdauer, keine vorzeitige 
Abwahl möglich. Keine Auflösung des Parlaments durch die Regierung.

• Kollegialregierung; sie entscheidet nur als Gremium gleichberechtigter Mitglieder.

• Kein Staatsoberhaupt; Bundespräsident nur “primus inter pares” in der Regierung.

• Vielparteienregierung (Konkordanzsystem)

• Subjektive Gewaltenteilung

Hauptmerkmale des schweizerischen Regierungssystems

• Die monokratische Exekutive ist dem Gemeinwohl nur zuträglich, wenn sie angemessen 
kontrolliert und ausgeglichen werden kann durch eine starke Justiz und ein gefestigtes 
Parlament. 

• Ohne diese Balance besteht die Gefahr einer Präsidialdiktatur (v.a. wenn Militärs hinter 
dem Präsidenten stehen).

• Die Unabhängigkeit zwischen Parlament und Exekutive lässt das Proporzsystem bei den 
Parlamentswahlen zu und ermöglicht den Parlamentariern grosse Aktionsfreiheit (Stw. 
Cross voting). (Demokratiegewinn). 

Würdigung des Präsidialsystems



Idee: Kombination von präsidialen und parlamentarischen Elementen

• präsidiales Element
– demokratisch legitimierte Einzelperson verkörpert Staatsmacht
– charismatische und/oder rationale Herrschaft
– Vorteil: ermöglicht schnelles Handeln in Krisensituationen

• parlamentarisches Element
– ständiges kontradiktorisches Verfahren
– Vorteil: ermöglicht breit abgestützte und ausgewogene Lösungen

• mögliche Konflikte Präsident – Parlament müssen dem Gemeinwohl 
überhaupt nicht schädlich sein, sondern bewirken eine Machtteilung und 
lassen oft ausgeglichene Kompromisslösungen zu. 

• Ermöglicht einem anderen Staatsorgan (z.B. dem Volk oder den Gerichten) 
die Wahrnehmung einer Schiedsrichterrolle.

Würdigung der Mischform vom präs. und parl. Regierungssystem

Vorteile

• Bewährtes System für gefestigte Demokratien. Transparentes System, besonders wenn 2 – 4 
Parteien dominant sind. 

• Typisch: Gewaltenvermischung zwischen Parlament und Regierung: Die Parlamentsmehrheit und 
die Regierung bilden einen politischen Block, was die exekutivstaatlichen Tendenzen begünstigt.

• Als Korrektiv zur Gewaltenballung bei der Regierungsmehrheit:
– Opposition als kontrollierende Einrichtung
– Zweite Kammer

• Vorteil des Oppositionssystems: Ermöglicht und verlangt eine ständige Debatte über die 
allgemeinen Grundlagen von Staat, Gesellschaft und Verfassung.

Schwächen

• U.U. Unstabil oder handlungsunfähig, vgl. I.

• Folge: Stabilität wird häufig auf Kosten anderer Anliegen erzwungen:
– Wahl-Sperrklausel (Ausschluss kleinerer Parteien)
– Fraktionszwang beeinträchtigt Stimmenfreiheit der Abgeordneten

Würdigung des parlamentarischen Systems

• Supremacy of Parliament durch starke Stellung des Kabinetts faktisch 
durchbrochen; 

• Rigorose Fraktionsdisziplin dank Whips;

• Queen in Parliament (Teil des Parlaments) hat v.a. noch 
Repräsentativfunktion, aber im seltenen Fall eines „jung Parliament“
(Pattlage) die Entscheidungsfreiheit, welche Partei die Regierung stellen 
soll;

• Starke Stellung des Premierministers (v.a. Parlamentsauflösungsrecht 
Schwächung der Opposition)

• Schattenkabinett

• Speaker = Vorsitzender Unterhaus, Vertrauensmann. 

• Der britische Lord Chancellor fungiert als oberster Richter und ist 
gleichzeitig Mitglied des Kabinetts. Dies stellt eine besondere 
Durchbrechung der sonst strikte eingehaltenen personellen 
Gewaltentrennung zwischen Judikative und politischen Staatsorganen dar.

Merkmale des britischen parlamentarischen Regierungssystems

• Konstruktives Misstrauensvotum: Kanzler kann nur noch dann vom Bundestag abberufen 
werden, wenn gleichzeitig ein neuer Kanzler gewählt wird. 

• Bundespräsident 

– praktisch nur noch mit repräsentativen Funktionen

– Verfassungshüter und pouvoir neutre 

– Unterzeichnung von Gesetzen darf er nur verweigern, wenn sie nicht ordnungsgemäss 
zustande gekommen sind.

– Auflösungsrecht des Bundestages steht ihm nur zu, 

• wenn 
– entweder ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der 

Mehrheit der Mitglieder des Bundestages findet, oder aber 
– wenn bei der Wahl des Bundeskanzlers nach drei Wahlgängen diese qualifizierte Mehrheit (Mehrheit 

der Mitglieder des Bundestages) nicht zustande kommt. (In diesem Fall darf er auch denjenigen, der am 
meisten Stimmen erhalten hat, zum Bundeskanzler ernennen.)

• UND jeweils sein Recht zur Auflösung nicht schon erloschen ist (indem der Bundestag 
schon einen anderen Bundeskanzler gewählt hat).

• Verfassungsänderung setzt 2/3-Mehrheit im Bundestag und Bundesrat voraus. 

Merkmale des deutschen parlamentarischen Regierungssystems

• Dominierendes Parlament

• Grosse Parteienzersplitterung macht das Regierungssystem anfällig. Die Regierung ist vom 
Vertrauen beider Kammern abhängig. 10% der Mitglieder einer Kammer kann eine 
Vertrauensabstimmung verlangen. Zum Vertrauensentzug genügt eine einfache Mehrheit der 
Anwesenden einer Kammer!

• Absolute Gleichstellung beider Kammern

• Ähnliche Zusammensetzung der Kammern:
– Deputiertenkammer (630): aktiv 18 / passiv 25
– Senat (315): aktiv 25 / passiv 40. Im Senat sitzen aber nicht nur Volksgewählte: zudem alle 

ehemaligen Staatspräsidenten sowie die Senatoren auf Lebenszeit (5x pro Staatspräsident).

• Verhältnismässig grosser Einfluss des Staatspräsidenten: 

– Auflösungsrecht einer oder beider Parlamentskammern

– Suspensives Vetorecht gegenüber Gesetzen. Dieses Veto ist aber kein politisches 
Machtinstrument (anders: F), vielmehr soll es der Herbeiführung von Neuwahlen bei 
Regierungskrisen dienen. 

– Der Staatspräsident kann aber nicht auf die Willensbildung des Parlamentes Einfluss nehmen, 
weshalb seine Stellung die schwache Stellung der Regierung nicht zu kompensieren vermag. 

Merkmale des italienischen parlamentarischen Regierungssystems

Das Parlament



• Gesetzgebung

• Budgetrecht 
– ehemals, um die ausgabenfreudigen Monarchen zu kontrollieren. Heute ist oftmals das Parlament 

besonders grosszügig
– gutes Steuerungsmittel, um die Schwerpunkte der Regierungspolitik mitzubestimmen
– unterschiedliches Ausmass, z.T. Einschränkungen:

• in den Commonwealth-Ländern dürfen nur Änderungen mit Zustimmung der Regierung erfolgen.
• In F / E: Änderungen nur dann, wenn gleichzeitig die entstehenden Haushaltslücken ausgeglichen 

werden können

• Kontrolle über Exekutive / Oberaufsicht über die Justiz, Bsp. CH:
– Genehmigung der Staatsrechnung und des Geschäftsberichts
– Parlamentarische Informations- (z.B. Interpellation) und Untersuchungsrechte (PUK)
– In USA: Vorgehen analog zu Strafverfahren.

• Wahlen: das Parlament wählt andere Staatsorgane oder bestätigt wichtige 
Ernennungen (USA: Senat) 

• Genehmigung wichtiger völkerrechtlicher Vereinbarungen

• Weitere Funktionen (vgl. etwa BV 173):
– Gewährleistung der Kantonsverfassungen
– Entscheid über die Gültigkeit zu Stande gekommener Volksinitiativen
– Festlegung des Nationalstrassennetzes
– Übertragung des Enteignungsrechts an Private
– Entscheid über Amnestie und Begnadigungen

Wichtigste Funktionen des Parlamentes Das Zweikammersystem

• Von einem Zweikammersystem i.w.S. spricht man, wenn das 
Parlament aus zwei Kammern besteht. 

• Von einem Zweikammersystem i.e.S. spricht man, wenn für die 
Gesetzgebung (also die Stammfunktion des Parlamentes) stets die 
Zustimmung beider Kammern notwendig ist. 

• GB, F und D kennen demnach das Zweikammersystem i.w.S., nicht 
aber dasjenige i.e.S. 

Länder mit Einkammersystem (also ohne Zweikammersystem i.w.S.)
• skandinavische Länder (Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland)
• osteuropäische Länder (Ausnahme: Russland)
• gewisse Staaten in Afrika / Naher Osten
• Gliedstaaten von Bundesstaaten kennen i.d.R. das Einkammersystem

(CH, D, A). 
– Umgekehrt haben alle Bundesstaaten der USA ein Zweikammersystem mit der 

Ausnahme von Nebraska. 

Gründe für das Zweikammersystem

• Historische Gründe
– Historische Mischung von Aristokratie und Demokratie.

• Bundesstaatliche Gründe
– Die zweite Kammer als Ausdruck territorialer Dezentralisation.

• Rechtsstaatliche Gründe
– Gewaltenteilung innerhalb der Legislativen
– Relativierung der Volksvertretung (Demokratieprinzip) 
– Gegenpol zur häufig opportunen Volkskammer, „chambre de réflexion“ mit meist weniger 

Abgeordneten, was oft eine sachlichere Diskussion ermöglicht. 
– Meist konservatives, hemmendes Element, erreicht durch anderes Wahlverfahren:

• F: mittelbares Wahlverfahren
• I: aktives Wahlrecht ab 25 Jahren / passives Wahlrecht ab 40 Jahren
• USA: passives Wahlrecht ab 30 Jahren, zudem Legislaturperiode von 6 Jahren: 

weitsichtigere Politik möglich. 

Ein Zweikammersystem ist jedenfalls nur bei unterschiedlicher Repräsentationsbasis sinnvoll. 

• Ob neben den territorialen noch weitere Gruppeninteressen berücksichtig werden dürfen, ist 
fraglich. Bsp.: 

– wirtschaftliche; z.B. Berufsräte in einem Wirtschaftsrat (Korporativismus)
– soziale Interessensvertretung
– geschlechterspezifische (z.B. Frauenkammer)

Ausgestaltung des Zweikammersystems

Grundsätzliche Gleichstellung beider Kammern
• Prinzip CH.
• Merkmal der strikten Trennung (vgl. BV 156), insbesondere für alle wichtigen Kompetenzen 

(also Gesetzgebung, Budgetkompetenz etc.). Ausnahme: gemeinsame Tagung bei Wahlen, 
Rechtsprechung und Begnadigung. 

Übergewicht der zweiten bzw. der Gliedstaatenkammer
• Prinzip USA
• Gleichberechtigung bezüglich: Rechsetzungsaufgaben, Finanzbefugnisse, 

Regierungskontrollaufgaben
• Übergewicht des Senates aufgrund zusätzlicher, wesentlicher Kompetenzen:

– Ernennungen von Richtern, Ministern, hohen Beamten des Präsidenten bedürfen seiner 
Bestätigung („advice and consent“). 

– Ratifikation von internationalen Verträgen braucht 2/3-Sentats-Mehrheit.
– Impeachmentverfahren: Senat übernimmt Richterfunktion (und nicht „nur“ Ankläger wie 

Repräsentantenhaus). 

Übergewicht der ersten Kammer bzw. der Volksvertretung
• Verbreitetes System, da erste Kammer im Gegensatz zur zweiten direktdemokratisch 

legitimiert ist. 
• Im parlamentarischen Regierungssystem: Kompetenz der Regierungswahl (GB, D, A) bzw. 

Möglichkeit der Absetzung der durch den Präsidenten ernannten Regierung (F).
• Bezüglich Gesetzgebungsverfahren hat zweite Kammer oft nur suspensives Veto.

Übersicht Wahlsysteme

• Absolutes Mehr: Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erhält.

– Ungültig ist eine Stimme, wenn aus ihr der wirkliche Wählerwille nicht eruierbar ist. 

– Die leeren Stimmen werden meistens nicht als Stimmabgabe mitgezählt, was aber mit dem 
Grundsatz der Wahlgleichheit schwer vereinbar ist (ich habe zwar den Willen, an der Wahl 
teilzunehmen, für mich ist aber keine Position überzeugend!): Nichtberücksichtigung der 
leeren Stimmen bei der Berechnung der gesamthaft abgegebenen Stimmen verstösst 
deshalb gegen die Gleichheit des Zählwertes. 

– Wenn im 1. Wahlgang kein Kandidat das absolute Mehr erreicht, wird im 2. Wahlgang meist 
nur noch das relative Mehr verlangt (z.B. F).

– Da ein 2. Wahlgang vermieden werden soll, wird beim Majorzwahlsystem meist nur das 
relative Mehr verlangt (Beispiel GB).

• Relatives Mehr: Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält, ohne Rücksicht auf den 
prozentualen Anteil an den abgegebenen Stimmen.

Würdigung Mehrheitswahl
• Vorteile

– Die Mehrheitswahl fördert die Bildung von klaren Parlamentsmehrheiten, was das 
Zweiparteiensystem begünstigt. Letzteres ist oftmals Garant für eine stabile Regierungspolitik. 

– Die Mehrheitswahl stellt ein starkes politisches Band zwischen den Wählern und den Abgeordneten 
her, da 

• die Persönlichkeit (und nicht Parteien) im Zentrum steht;
• dadurch eine pragmatische Sachpolitik begünstigt wird. 

Somit sind die Wähler über das Stimmverhalten ihrer Abgeordneten meist gut informiert. 

• Nachteile

– Gefahr der Wahlkreisgeometrie: 
• Der Ausgang der Wahl wird häufig durch Ziehen der Wahlkreisgrenzen präjudiziert! Als 

Mindestschutz scheint es angebracht, die Kompetenz der Wahlkreisziehung einem über den 
Parteikämpfen stehenden Gremium zu übertragen (Verfassungsgericht, Expertengruppe).

– Die kleinen Parteien haben wenig Chancen (Hürde des absoluten oder relativen Mehrs) 
Verzerrung des Wählerwillens in der Volksvertretung.

– Keine Erfolgswertgleichheit, da viele Wählerstimmen keine Stimmkraft haben. 

• Vorkommen

Die meisten Majorzwahlen finden in Einerwahlkreisen statt:
– GB fürs Unterhaus (659 Abgeordnete, 659 Wahlkreise), relatives Mehr
– USA: Wahl ins Repräsentantenhaus, relatives Mehr
– F: Wahl in die Nationalversammlung, im ersten Wahlgang absolutes Mehr, dann relatives Mehr



Würdigung Proporzwahl

• Vorteil: 

– bessere Erfolgswertgleichheit

– grössere Chancen für kleinere Parteien

– Problem der „Unpersönlichkeit“ kann durch freie Listen entschärft werden

– Optimal, wenn:

• grosse Wahlkreise
• viele zu vergebende Sitze
• keine Sperrklauseln (wie dies in D, Kt. FR, BS, VD, VS, NE, GE der Fall ist.) Wähler 

von Parteien, welche die Sperrklausel nicht überwinden, haben keine Stimmkraft

• Nachteil

– Parteienzersplitterung labile Regierungen, vgl. Niederlande, Frankreich 
während der Dritten Republik. 

– Um obigen Nachteil zu beheben herrscht oft ein rigoroser Fraktionszwang vor. 
Ein solcher ist mit dem Prinzip der auftragsfreien Repräsentation (vgl. Art. 
161 BV / Art. 38 GG) kaum mehr zu vereinbaren. 

Rechtsnatur Stimm- und Wahlrecht

Doppelte Natur des Stimm- und Wahlrechts

• subjektive / individualistische Komponente: 

– Jeder Stimmberechtigte hat einen Anspruch auf Mitbestimmung. 

• objektive / organschaftliche Komponente

– das Volk hat die Kompetenzen des obersten Staatsorganes.

Von der Organfunktion der Stimmbürger ausgehend lässt sich ein 
Stimmenzwang grundsätzlich rechtfertigen, weil dem Träger einer 
(Staats-)Aufgabe auch die Verantwortung zukommt, diese wahrzunehmen. 
Die Organfunktion des Stimmberechtigten ist als Bürgerpflicht also 
erzwingbar (vgl. Griechenland, Kt. SH), aber immerhin politisch 
fragwürdig! 

Wahlrechtsgrundsätze

Die Einhaltung der Wahlrechtsgrundsätze erlaubt es, die 
Transformation der politischen Macht in repräsentative Formen 
demokratisch zu rechtfertigen.

Wahlrechtsgrundsätze:
- Allgemein
- Gleich 
- Frei
- Geheim

Auch die Parlamente müssen den vier Wahlrechtsgrundsätzen 
entsprechend gewählt werden.

• Burke, Edmund
• Sieyès 
• Condorcet 

Verfassungsgrundlage CH
– Art. 161 I BV. 

Personen, die die Notwendigkeit eines auftragsfreien Mandates aufzeigten:

Auftragsfreies Mandat

• Wahlkreisgeometrie ist das Hauptproblem des Majorzsystems. 

• Werden aktiv neue Wahlkreise geschaffen, um neue Mehrheiten zu 
sichern, spricht man von Gerrymandering (benannt nach Elbridge 
Gerry, Governeur des amerikansichen Gliedstaates Massachusetts).

• Bei passiver Wahlkreisgeometrie wird keine Neueinteilung 
vorgenommen, obwohl dies aufgrund Bevölkerungsverschiebungen 
nötig wäre. 

Aktive WKG Passive WKG

= Gerrymandering

Wahlkreisgeometrie

Gerrymandering


